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Jahres-Versammlung
der

Allgemeinen Geschiclitforschenden Gesellschaft der Schweiz.

Abgehalten am 12. September 1901 in Cur.

Er»fl'niuigswort «les PrttsHU'uten Professor «. I»ï«.yor von Kiiouan.

Hochgeehrte Herren
Es kann uns Allen und ganz, besonders Ihnen, geehrtcsle Herren von Graulninden,

auffallend erscheinen, dass die Allgemeine Geschichllbrschende (iesollschafl. der Schweiz

^echszig Jahre alt geworden ist, (die sie ein ersl.es Mal. zu ihrer sechsundlüulzigslen

Versammlung, ihren Fuss auf den Hoden Eurrlitiens setzte : sind doch wenige Abtheil-

,u,gen unseres Vaterlandes im Besitze einer so eigenartigen, selbständigen geschichtlichen

Enlwickelnng. wie Graubiinden. Schwer ist es. zu sagen, wie es gekommen
isl> dass wir so spät erst hielier gelangt sind; verschiedene Ursachen, anfangs wohl
<lie bei den damaligen Verkehrsmitteln noch grössere Entfernung Eur's von den übrigen
•heilen der Schweiz, mögen zusammengewirkt haben: freuen wir uns. dass wir nun
endlich da suu] der Mitte der Bündner Gcschichlsfrounde, von ihnen freundlich
willkommen gehoissen, lagen dürfen. Amisserst erwünscht ist es aber ausserdem, dass
auch die schweizerische Gesellschaft für Erhaltung historischer Kunstdenkmäler ihre
Jahresversammlung auf diese Tage nach Cur ausgeschrieben hat. Als wir vor fiinl
Jalnen an einer ähnlich historischen denkwürdigen Stätte, in Sitten, unsere Sitzung
hielten, empfanden wir es schmerzlich, dass uns die Anwesenheit dieser mit unseren
Zielen sich so nahe berührenden Vereinigung nicht zur Seite stand. In diesen Taget;
vermögen wir nun aus den Verhandlungen der Gesellschaft abermals zu erkennen
wie sehr ihre Arbeit sich mit der unsrigen berührt.
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Aber gerade auf dein linden Graubündens drängt sich uns noch eine weitere Be-

obaclilung ganz unabweisbar, zumal in diesem Jahre, auf. Der Kindruck, den die reiche
Geschichte Graubündens hervorruft, ist ein so bestimmter, dass auch Vereinigungen,
die nicht den historischen Studien als solchen ihren Fleiss zuwenden, hier den geschichtlichen

Problemen sich nahegerückl fühlen. Beispiele liegen uns zeillich unmittelbar
vor den Augen. Als im vorigen Jahre kurz nacheinander zuerst in Tlmsis die schweizerischen

Naturforscher und hernach in Cur die schweizerischen Statistiker ihre Versammlungen

hielten, da hat der Präsident der Naturkundigen in seiner Eröffnungsrede in
die Geschichte der geistigen Bestrebungen auf biindnerischcm Boden zurückgegriffen,
und von etwas anderem Standpunkte aus erneuerten auch die Einleitungsworte und ein

Vortrag vor den Statistikern die Erinnerung an frühere Zeiten. Die Naturforscher
gedachten der Männer, die vor einem Jahrhundert und seither die Förderung des Wissens
sich angelegen sein Hessen, in der Gründung und in der Wiedererweckung der bünd-
nerischen ökonomischen Gesellschaft, in der Herausgabe von Zeitschriften, des «Sammlers»,

des «Neuen Sammlers», in der Ausstreuung von Anregungen mannigfacher Art.
Den Statistikern wurden biographische Bilder, des Professors Marlin Planta, des Dr.

Arnstein, des Decan Pol, des Karl Ulysses von Salis-Marschlins, vorgeführt, in ehrender
Weise das Andenken dieser anregenden Persönlichkeiten aufgefrischt. In diesem Jahre
vollends feierten gemeinsam, am 16. Juni, die Naturforschende und die Historisch-

antiquarische Gesellschaft Graubündens die Vollendung des dritten Vierteljahrhunderts
ihres Bestehens, und wir wiederholen am heutigen Tage den beiden Schwesler-
gesellschaften unseren warmen Glückwunsch zu dieser Feier. Gerade unsere Gesellschaft

hat allen Anlass, der Bündner Naturforschenden Gesellschaft den aufrichtigsten
Dank auszusprechen. Ein ganz originelles Schriftwerk vom Ende des lti. und dem

Beginn des 17. Jahrhunderls, die Selbstbiographie und die rätische Chronik jenes
.Malers Hans Ardiiser, von dem an und in biindnerischeu Häusern noch heule manches
Werk zu sehen ist, hat 1877 die Naturhistorische Gesellschaft durch Herrn Hector
Bolt herausgeben lassen, und neulich erst, 1900, empfingen wir abermals, auf dem

gleichen Wege, die wichtige Veröffentlichung des dritten und vierten Anhangs zu

Ulrich Cainpell's Topographie von Graubünden, die Herr Professor Schiess in so

trefflicher Weise besorgte. Der Allgemeinen Geschiehlforschenden Gesellschaft hätte
eine willkommenere Ergänzung zu ihrer eigenen in den «Quellen zur
Schweizergeschichte» gebrachten Ausgabe des rätischen Herodot nicht geboten werden können.
Nichts vermag unsere Gesellschaft mehr zu fördern und mit höherer Genuglhuung zu

erfüllen, als wenn sie sehen darf, dass ihr Werk unter Handreichung auch von anderen
milstrebenden Kreisen — viribus unitis — unterstützt wird.

Zum ersten Male ist unsere Gesellschaft im neuen Jahrhundert versammelt, und

so ist es vielleicht am Platze, gerade von diesem Gesichtspunkte aus hier kurze
Umschau zu hallen.

Es war dem Sprechenden als eine erwünschte Aufgabe gestellt, in der Bearbeitung

des Kapitels «Geschichtswissenschaft» des von Professor Seippel so wohl geleiteten

umfassenden Werkes «Die Schweiz im neunzehnten Jahrhunderl» einen, wenn auch

noch so gedrängten Abriss dessen zu geben, was seil hundert Jahren auf dem Felde



"'serer Wissenschaft geschehen ist. Mil wahrer Befriedigung darf, wenn das Ganze
"""'schaut wird, unser Auge auf diesem Arbeilsfelde, wie es bestellt worden ist,
'"l'en. Und docli ist diese lieihe der in dem Jahrhundert durchgeführten Leistungen
lllcl" lückenlos. Ja, es sind Stellen, bei denen man sich fragen kann, ob wir wirklich
e'cher geworden sind, als das unsere Vorfahren und Vorgänger vor drei Menschen-

allern waren, und es möchte belehrend sein, da auf den einen oder anderen Punkt
"inen Finger zu legen, zu fragen, was etwa noch gebracht, was besser gemacht werden

'""le. So sei hier ein solcher Versuch gewagt; aber leicht würde noch Ergänzungen
'"''"gen können, wein immer unsere Wissenschafrain Herzen liegt.

In jener kurzen Übersicht wurde zuerst betont, dass seit der Vollendung des
grossen durch Johannes Müller begonnenen, die gesamte Geschichte der Schweiz um-
"ssenden Werkes neue glückliche Versuche, die gleiche Aufgabe zu bewältigen,

gemacht worden sind. Dann galt es, jene Vereinigungen zu schildern, die um unsere
Allgemeine Geschichtforschende Gesellschaft herum in allen Kantonen allmählich
entbinden sind und um die Welle an der allgemeinen Aufgabe der Aufdeckung der Ge-
bhichlsipiellen, der Entschleierung und Erklärung der Monumente, der Darstellung der
'"schirhlsvorgänge sich beteiligen, und ebenso durfte in dankbarster Anerkennung der

grossen Leistungen gedacht werden, die seil 1848 von den Behörden, die unseren
Bundesstaat leiten, insbesondere vom Bundesarchive, ausgegangen sind. Weiler war die
""endlich vielfältig gewordene individuelle Thäligkeit auf dem Felde unserer Historie

kennzeichnen, nach den verschiedensten Seilen hin. in Geschichten der Kantone
""d der einzelnen <Irllichkeilen, der Kircheneinrichlungen und des Rechlslebens, der
üilleralur und der Kunst, dann in der innner reicher sich gestaltenden Fülle hiogra-
P "scher Werke und was alles noch weiter geleistet wird oder in nächster Zeil zu
"'warten ist. Wahrlich! Man möchte mit dem Riller, der Feder und Schwert zu-
8 eich führte, ausrufen: «0 Jahrhunderl, n Wissenschaften! es ist eine Freude zu
"hen, es blühen die Studien! die Geister regen sich» —. und wir dürfen im Jahre

getrost sagen, dass die Hoffnungen, die in der Mille des abgelaufenen Jahrhun-
rfs der ehrwürdige Zürcher Historiker llolfinger in seiner Eröffnungsrede der Vor-

a""nl"ng unserer Gesellschaft, zu Baden, im Herbste des Jahres 1849, aussprach, sich

Kri
llal)e"' l)ama,s waren heftige Wirren, zuerst in unserem Valerlande der innere

und8 *"11 tla""' während wir unser neues eidgenössisches Haus 1848 bauten
eben'"8 {'aS '0'kr"iide Jahr. Erschiitlerungen und Kämpfe rings um unsere Grenzen,

da V<1''gegangen, und da glaubte lloltinger, Einwürfen begegnen zu sollen, die
Gesch^f"' GS sei delzl ,nel" an der Zoit' 1,0110 Geschichte zu machen, als alle

•schun
C

ZU st"dieren. Er führte aus, dass trotzdem das Bedürfnis historischer For-

dass troi!!"11 d°r XVorl v"''"""r'iger Anwendung derselben gleich geblieben seien.

Ers I '
' <lt:i <lie A"f'»erksanikeil vielfach von wissenschaftlichen Arbeiten ableitenden

ernste Arb'86'1 ''a£"s'e')e"s die der Geschichte des Vaterlandes sich zuwendende

heilssinn v' teiluol,mende Beförderer Hude, und für diese Thäligkeit wünschte er Walir-

»lil dei^A ,alerlandsliobe> Vereinigung der Freimütigkeit des unbefangenen Forschers

|,>s
Rung eiues jeden in unserer Geschichte hervortretenden edleren Strebens.

'1er val'erl" *e<la,lko"- '" d"''"» Erfüllung llottinger's Nachfolger auf dein Lehrstuhle
mi ischen Geschichte an der Zürcher Hochschule. Georg von Wyss, stets weiter
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lebte und wirkte, wie er denn noch 18913, wenige Monate vor seinem Tode, in

seiner letzten Hede an unsere Gesellschaft uns zurief: «Hiebt es etwas Schöneres, als

innner besser und klarer die Vergangenheit des eigenen Volkes zu erkennen und so

das Leben der Generationen gleichsam initzuleben, deren Streben und Arbeit jene Heimat

uns erwarb und bildete, deren wir uns erfreuen ¥ Und giebt es, eben auch wieder

auf dein Felde der Geschichte, einen köstlicheren, von jedem Einzelnen ja überall

bewussl oder unbewussl stets erstrebten Besitz, als den der vollen Wahrheit ¥»

Jetzt aber mag hier, wie schon angedeutet, auf einige Einzelfragen, die vielleicht
auch Ihnen, hochgeehrte Herren! bemerkenswert erscheinen werden, innerhalb unseres
weiten Gebietes das Augenmerk gelenkt werden.

In der Gegenwart wird auch bei uns vielfach nicht ohne Grund darüber geklagt,
dass die Feste auch für unser Volk sich zu sehr häufen, dass sie zu reichliche
Ausstattung gewinnen, dass oft Vorwände gesucht werden, uin eine Feier zu begehen,

so wenn etwa ein Ftinfhunderlfiinfzigjahr-Jubiläum zwischen wohlberechtigte Centenar-

feiern eingeschoben werden wollte. Aber für uns wenigstens bleibt nunmehr von vielen

dieser Jubeltage etwas Erfreuliches, Bleibendes bestehen. In vortrefflicher Weise

ging auf dieser Bahn Basel voran, schon 1844 und 1856 zur Erinnerung an die St.

Jakobs-Schlacht und an den Lukastag von 1356, und so ist es dort Sitte geworden,
solche Gedenktage durch »Festgaben., durch »Festbücher» dauernd zu begehen; noch

zuletzt ist ja in diesem Jahre dem Heinrichstage ein höchst würdiges Monument gesetzt
worden. Aber auch an anderen Stellen geschah Ähnliches, wenn wir beispielsweise

nur der Erinnerutigsschriflen von 1899, hier in Bünden für die Schlacht an der Cal-

ven und in Solothurn für den Tag von Dornach, oder der mit Basel wetteifernden

inhaltreichen und schön ausgestatteten beiden Bücher von Schaffhausen gedenken.
Eine ansehnliche Zahl bleibend wertvoller Arbeiten liegt in diesen durch einen

einzelnen Anlass hervorgerufenen Gelegenheilswerken, wie man sie nennen möchte, geborgen.
So besitzen die eindringliche Arbeit Fechter'» über Basel: «Topographie mit
Berücksichtigung der Kultur- und Sittengeschichte» im Erdhebenbuch von 1856 oder der Beitrag

unseres 1900 verstorbenen Mitgliedes Blüsch zur Berner «Festschrift» von 1891:
«Die geschichtliche Entwicklung der Stadt Bern zum Staate Bern» oder im gleichen
stattlichen Bande Tobler's Überblick der Berner Geschiehischreibung, Geiser's Geschichte

der Verfassung des alten Bern eine bleibende Bedeutung, oder es sei aus anderen

derartigen Erscheinungen nur auf den ersten Griff noch Einiges genannt, wie etwa aus

der «Festgabe zur Eröffnung des schweizerischen Landesmuseums in Zürich» von 1898

die reife wissenschaftliche Auskunft über eine Reihe von Abteilungen der grossen
Sammlung, die durch die kundigsten Gewährsmänner geboten wird, durch Zemp über

die eigentümliche Backsteintechnik von St. Urban, durch Hahn über Flachschnitzerei,

durch Ulrich über die so ergiebige Ausbeule der neu aufgedeckten Tessiner Gräberfelder,

durch Zeller-Werdmülier über die Geschichte des Zürcher Goldschmied-Handwerkes.

Bei solchen Gewinnen für unsere Bibliotheken dürfen wir allerdings noch

eine ganze Reihe solcher Feste für uns wünschen.

In den hier charakterisierten Sammelbänden sind Beiträge verschiedensten
Inhaltes einer Mehrzahl von Mitarbeitern, die sich in erfreulichster Weise gegenseitig
beleuchten und ergänzen, vereinigt, ohne dass der allgemein zusammenfassende Titel



c'e'i Inhalt ilor einzelnen Abhauillungcu audoulol. Etwas Ähnliches war in den letzten
Jahren auch hei mehreren äusserst beachtenswerten Arbeilen individuellen Ursprunges
tlei' Fall. Die Beispiele liegen in nächster Nähe. Durch die historisch ganz falsche
'""1 staatsrechtlich irrtümliche Erklärung des Ursprunges der schweizerischen Neutralität,
durch Äusserungen gereizter Art, die vor nunmehr zwölf Jahren in einem glücklicherweise

jetzt der verdienten Vergessenheit iibergebenen Augenblicke peinlicher Fehlgrille
"nd Missverständnisse gefallen waren, entstand, insoweit eine Golegenheilsschrifl, eines
,,er wichtigsten und aufschlussreichslen neueren Werke zur Erhellung unserer Geschichte.
Aber diese «Geschichte der schweizerischen Neutralität» unseres Herrn Gesellschafls-

sekrelärs enthält sehr viel mehr, als die Überschrift zu verlieissen scheint. Das Buch
'sl eine Geschichte der auswärtigen Politik der Schweiz vom 15. Jahrhundert bis auf

(he unmittelbare Gegenwart, mit zum Teil ganz neuen Aufschlüssen, allerdings ja liaupl-
sachlich unter kritischer Beleuchtung der mit der Frage der Neutralität im Zusammenhang

stehenden Vorgänge. Oder wir nehmen das eindringliche und mit den wertvollen

Illustrationen nach Originalzeugnissen ausgestaltete Werk des nunmehrigen Herrn
''i'äsidenten der Gesellschaft für Erhallung historischer Kunsldenkmäler aus dem Jahr
1897 zur Hand: «Die schweizerischen Bilderchroniken und ihre Architektur-Darstellungen»

— : wer würde da eine dergestalt eingehende kunslgeschichlliche, kullurhislo-
'ische, ästhetische Würdigung der verschiedenartigsten zum genannten Thema
teilweise scheinbar nur mittelbar gehörigen Fragen erwarten? Ähnlich verhält es sich
"ht dem Werke des gelehrten Sliflsarchivars von Einsiedeln, P. Odilo Hingholz: seine
18<J (I veröffentlichte «Wallfalirlsgeschichte unserer Lieben Frau von Einsiedeln» ist
vielfach eine Geschichte des Reisens mit speziellem Bezug auf unsere Gebiete, ganz
Natürlich insbesondere der im Titel bezeichneten Andachlsreisen. Oder wieder ein
anderer Beweis. 1875 gab das kaufmännische Direktorium von St. Gallen die von
hinein Aktuar, unserem verehrten Milgliede des Gesellschaftsrales, Herrn Dr. Wartmann,
bearbeitete «geschichtliche Darstellung» von «Industrie und Handel des Kantons St. Gallen
auf Ende 1866 » heraus, der seither mitten im Flusse der Gegenwart stehende weitere
herichlerslallungen folgten. Aber für die Geschichte der Industrie der Gewebe ist

gross angelegte Abschnitt über die Baumwollinduslric von Sl. Gallen geradezu die
'"schichte dieser wichtigen 'Heiligkeit in einem weit ausgedehnteren Gebiete, und
besonders stellt die Leidensgeschichte dieser gesamten Gewerbslhätigkeit in den Jahren
er französischen Übermacht nach 1798, der Kontinentalsperre in der Periode des fran-

^•sischen Kaisertums ein wichtiges Kapitel der Entwicklung der materiellen Kultur in

U
r. bweiz überhaupt dar. Endlich aber sei hier auch noch das auf umfangreicher

'.Ms a"lgebauie, erst in den letzten Jahren erschienene Buch eines unserer Eliren-
Rheder, ppof0SS,„. Schulte in Breslau, erwähnt: «Geschichte des mittelalterlichen

andels und Verkehrs zwischen Westdeutschland und Italien mit Ausschluss von
Venedig«, wo /war (|(îr ueziehungen zur Schweiz auf dem Titel des Werkes nicht ge-

ac 1 wnd, während doch die Geschichte unserer Bergpässe, voran des St. Gotthard,
geiadezu den llauplleil der Ausführungen bildet und der Verfasser mit wahrer Vorlebe

insbesondere auf den Ursprung der Eidgenossenschaft und die Anfänge der Bünde
m Italien eintritt.
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Wir haben in diesem Zusammenhange die Beurteilung Schweizer'« hinsichtlich
der Krage der Neutralität der Eidgenossenschaft genannt; die historischen Ausführungen
reichen da bis auf das Jahr 1871 hinunter. Sonst aber brechen unsere grosseren Werke
über die Gesamtgeschichto der Schweiz zumeist mit dein Jahre 1848 ab; wenn
Baumgartner noch bis 1857 und Dändliker über 1874 hinaus den Faden weiter führten, so

gaben sie doch nur noch kürzeren Abriss. Gerade die eingehenden Werke, die die

Geschichte des 19. Jahrhunderls darstellen, teilweise von sehr verschiedenartigen
Standpunkten aus, aber durchaus beachtenswert — also besonders der Berner Tillicr, oder

der schon genannte St. Galler Politiker Baumgartner, oder daneben erheblich
zurückstehend die populären Arbeilen Feddersen's oder Ilenne-Amrhyn's — reichen doch nur
bis in die Milte des Jahrhunderts oder sehr wenig darüber hinaus. Wer etwa schon

mit grössler Miihe in Zeilungssammlungen der Bibliotheken einzelne Daten oder Namen

von Persönlichkeiten oder Auskunft über Vorgänge aus den letzten Dezennien des

abgelaufenen Jahrhunderts zusammen suchen nuissle, weiss, dass hier eines der Postulate

vorhanden ist. Die Darstellung der Geschichte der Schweiz in dem grossen Sammelwerke

des Hirzel'scheu Verlages — «Slaalengeschichle der neuesten Zeil» — liegt in
den allerbesten Händen und ist uns schon auf die nächste Zukunft versprochen. Aber
auch da ist die Frage, bis zu welchem Endpunkte sie sich erstrecken wird.

Ohne Zweifel wäre uns eine wesentliche Hilfe geboten, wenn ein Nachschlagewerk,

das für die Geschichte der Vergangenheit bis lief in das 18. Jahrhunderl hinein
einem jeden auf dein Boden unserer Geschichte arbeitenden Forscher und Freunde

historischer Studien das unentbehrliche Hilfsmittel ist, irgendwie fortgesetzt werden

könnte: selbstverständlich ist das jenes 1765 mit dem zwanzigsten Bande abgeschlossene

«Allgemeine Helvetische, Fydgenössischo oder Schweilzerischc Lexikon» unseres
Zürcher« Leu, mit dem allerdings nicht so zuverlässigen sechsbändigen llolzhalh'schen

Supplemente, das bis 1795 reicht. Für alles, was wissenswert erscheint, für Slaals-

gcschichte, Topographie, für Sachliches und Persönliches, bringt Leu Aufschluss; was

man sucht, Reihenfolge der Beamlungen, Titel der Werke der Gelehrten, Geschlechls-

folgen der Familien, wird man finden. Lud ein solches Werk fehlt nun für das

abgelaufene Jahrhundert völlig. Iiier klafft eine eigentliche Lücke. Wo findet man, zuin

Beispiel, so leicht das Todesjahr einer vielleicht in ihrem engeren Wirkungskreise ganz
namhaften Persönlichkeit? Denn wenn auch eine höchst erfreuliche, vielseitig
entwickelte Abteilung unserer GeschichlsliLteratur in der grossen Thäligkeil auf dem Felde

der biographischen Schilderung geboten ist — monographisch teils in eigenen Werken,
teils in Neujahrsblällern oder ähnlichen periodischen Veröffentlichungen oder in grossen
Sammelwerken, über lokale Gruppen, beispielsweise für Bern, für Waadt, neuerdings
Basel, ferner in den mehreren hundert Artikeln der allgemeinen deutschen Biographie
für das deutsche Sprachgebiet —, es fehlt doch auch hier wieder an der vollständigen

Registrierung zur bequemen Fbersiehl für jeden Wissbegierigen.
Ein ähnliches Erfordernis lsI ein topographisches Lexikon mit historischen

Nachweisen. Noch jetzt greift man da am besten auf den allen Markus Lutz zurück. Allerdings

wird gesagt werden, es werde ja nunmehr in dein im Allinger'schen Verlag
erscheinenden «Geographischen Lexikon der Schweiz«, das rüstig vorwärts gehl, ein
Ersatz geboten, und es wäre sehr ungerecht, das ganz Nützliche des ausgiebig schön



ausgestatteten Werkes zu verkleinern. Nur scheint der historische Teil, nach einzelnen
Wahrnehmungen, durchaus nicht die Starke desselben zu sein. Woher mag die ganz
s°uderbare Angahe stammen, dass Aarau schon zur Zeit der Merovinger existierte, oder

andere über Aarburg, dass dieses schon im Jahre 800 von Mauern umgeben war?
"a«s. um beim Aargau zu bleiben, die historische Zusammensetzung des jetzigen Kau-

"s ebenfalls fehlerhaft angegeben ist, sei nur noch kurz erwähnt.
Auch noch ein anderes heute ebenso, wie zur Zeit seines Erscheinens, notwendiges

Hauptwerk des zweitletzten Jahrhunderts ruft nach einer Fortsetzung. Das ist
'mitlieb Emanuel von Maliers «Bibliothek der Schweizergeschichle», die Gustav Tobler
s" zutreffend als das testamentarische Inventar bezeichnete, in dem die alle absterbende
Eidgenossenschaft ihren gesamten lillerarischen Bestand der ganzen Schweiz Übermacht
habe. Freilich ist im abgelaufenen Jahrhundert die Arbeit der Fortsetzung mehrmals,
zwei Male auch, in verschiedener Form, und jetzt neuerdings wieder durch einen
derartigen Auftrag, durch unsere Gesellschaft, neu aufgegriffen worden, und ebenso ist ja
auch im grossen I mfange in den letzten Jahren durch dio eidgenössische Kommission
'ür schweizerische Landeskunde eine Arbeil angeregt und schon weit ausgeführt worden,

die, wenn auch mit anderem Titel und etwas abweichender Zweckbestimmung, an
die Bahn Mailer's sich halten will; als ein Beispiel, wie da die Aufgabe in guter
Ausführung hat gelöst werden können, sei die von unserem Gesellschaftsmilglied, Herrn
Dekan Dr. Heer, übernommene landeskundliche Lilleralur des Kantons Glarus genannt,
"as, was wir nötig haben, berührt sich ohne Zweifel vielfach mit dieser Bibliographie;
"UHierhin können wir in ihr die eigentliche Erfüllung des Postulates nicht erblicken.

Im 19. Jahrhundert ist eine Sammlung begonnen worden, die eine allseitige
Beschreibung der Kantone brachte. Das waren die Abteilungen des «Hislorisch-geogra-
l'hisch-slatislischen Gemäldes der Schweiz», deren Veröffentlichung nun aber schon seil
•fahren in das Stocken geraten ist, seitdem noch 1858 und 1859 die zwei Bändchen
u"er den Kanton Luzern erschienen waren. Allerdings wird ja eine Darstellung solcher
Arl selbstverständlich immer schwieriger, je mehr die lillerarisehe Arbeitsableilung
v ("'schreitet, je weitschichliger die ungleichartigen Materialien sich aufhäufen, und ge-
rade der statistische Teil muss stets rasch veralten. Dennoch ist es sehr zu bedauern.

,,Ss die Sammlung nie vollständig wurde, dass die Bände längst nicht mehr neu iiber-
ai "eilet aufgelegt wurden. So ist auch die Schilderung Grauhiinden's bei einer 1838
1

'schieiienen ersten Abteilung geblieben, gar nie zu Ende geführt worden. Dafür kann
S|ch das Land einer historischen Spezialabteilung über ein einzelnes Jahrhundert rüh-
n'ele ^ S'° l<0'" an,le,'e1' lcil ('or Schweiz besitzt. Das ist das geradezu ausgezeich-

e "uch Ihres 1882 verstorbenen Johann Andreas von Sprecher: «Geschichte der
' I'" ' ik der drei Bünde im achtzehnten Jahrhundert», dessen zweiter Band «Kullur-

lich
U<'"'°" '"«''('•sondere eine solche Fülle von Aufschlüssen über alle Gebiete offen l-

['I(:" 1111,1 privaten, geistigen und materiellen Lebens bietet, dass die Arbeil als sehlechl-"" '"ustergüiiig bezeichnet werden darf.

fen
NV,!",le" "ns einom weiteren Felde zu. auf welchem gleichfalls im abgelau-

^e"<
u Jahrhunderl Grosses geleislel worden ist. Das ist die geschichtliche Würdigung,

and' a,l,,,llu"g und Bewahrung, die Erklärung dessen, was die Kunst und was vielfach
'c i die künstlerisch angehauchte handwerkliche Technik in unserem so vielfach ge-
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stalteten Lande geschaffen hat. Fiir die endlich kräftig erwachte Pietät gegenüber den

Kesten der Vergangenheit sind die Zeugnisse in unseren kantonalen Sammlungen

gegeben, an deren Spitze jet/.t seil drei Jahren das schweizerische' Landesinuscum stellt-

Die historische Ausführung aber über alle diese Leistungen schuf zum ersten Male im

grossen Zusammenhange Rahn's «Geschichte der bildenden Künste in der Schweiz von

den ältesten Zeiten Iiis zum Schlüsse des Mittelalters», und die von diesem Lehrer und

Forscher angeregte und mit der Hilfe von Schülern und Freunden fortgesetzte gewaltige

Arbeit der «Statistik schweizerischer Kunstdenkmäler» ist im vollen Gedeihen,

indem vier Kantone jetzt mit genauen illustrativen Heigaben dargestellt fertig vorliegen,
die Verzeichnung der Denkmäler eines fünften Kantons, von kundiger Hand, im

Erscheinen begriffen ist. Doch auch hier bleiben Wünsche übrig. Das Hauptwerk schliessl.

wo die für die Schweiz so hoch erfreuliche Zeit der Renaissance einsetzen würde, und

die Nachholung der cinlässlichen Beschreibung derjenigen Kantone, für die die illustrierte
weiter ausgeführte Statistik noch nicht vorliegt, dürfte ebenfalls als ein Postulat für unser

Jahrhundert bezeichnet werden.

Soll endlich hier noch ein Bereich unserer historischen Arbeit im 19. Jahrhundert

genannt sein, auf den wir nun mit wahrer Genuglhuung hinblicken dürfen, so ist

das die Edition unserer erzählenden Geschichlsipiellen. Im Jahre 1824 äusserte sich

Leopold Ranke im Schlussworte seiner Schrift «Zur Kritik neuerer Geschichlschreiber»,
das den Titel trägt: «Von dem, was noch zu lliun sei», in folgender Weise: «Noch

mehr wahre Belehrung versprechen einzelne Chroniken und unter denselben vor allen

die schweizerischen. Anshelm Valerius Ryd's Chronik gehört vielleicht zu den besten

unserer älteren Lilteralur; warum liegt sie verborgen 1 Ein schönes Denkmal

protestantischen Eifers und evangelischer Weltansicht ist nach allen Zeugnissen die Chronik

Bellinger's ; doch nicht einmal das Jubiläum der Reformation hat es erwecken können».

Dann gedachte Ranke Edlibach's, der Akten und Tagsatzungsabschiede, und er schloss:

«Die Schweiz greift zu dieser Zeil (er meint den Übergang vom 15. zum 1(5.

Jahrhundert) in alle öffentlichen Verhältnisse llüilig ein, und eine gründliche Einsicht in

dieselben ist ohne die Kenntnis ihrer Bücher unmöglich ». Nunmehr ist allerdings seither,

was da gewünscht worden ist, erfüllt. Von Anshelni's Herner Chronik ist schon

die zweite Ausgabe nahezu vollendet; Edlibach's und Hullinger'-s Werke liegen seil

1846 und 1848 gedruckt vor; dass die grosse Sammlung der eidgenössischen Abschiede

abgeschlossen ist, darüber freuen wir uns alle. Aber unsere allgemeine Geschichl-

forschende Gesellschaft ist hier gleichfalls llüilig, wie sie denn ihre «Quellen» vorzüglich

auch chronikalischem Stoffe öffnet. Wie Basel, St. Gallen, Hern, Schaffhausen.

Genf in rühmlichem Wetteifer ihren Geschichlswerken gerecht geworden sind, ist

allgemein bekannt, und äusserst unbillig wäre es, zu vergessen, was die beiden Mohr>

Vater und Sohn, für die Biindiier Chronisten und Menioirenverfasser geleistet haben.

Aber bei einein der durch Ranke betonten Punkte bleibt doch noch eine Lücke. Wie

ja überhaupt die ganze volle grosse Bedeutung Hullinger's, zumal auch in seiner

ausgedehnten Korrespondenz, noch nicht in das genügende helle Licht gesetzt ist, so fehlen

auch noch die Drucklegungen seiner allerdings mehr nur sekundären Werl besitzenden

eidgenössischen und zürcherischen Geschichten, denen er aber doch auch den

eigentümlichen Stempel einer bedeutenden Persönlichkeil aufdrückte.



Passen wir, was hier bei einem raschen Umblicke da und dort beobachtet wurde,
zusammen, so darf wohl getrost in diesem ersten Jahre des 20. Jahrhunderts gesagt
Verden, dass die Arbeit auf unserem Gebiete nirgends ruht, dass die eifrige Hingabe
gross und die Zahl der schon eingeernteten Früchte eine ansehnliche ist. Auch un-
SOl'o schweizerische Gesellschaft will den Anforderungen, die mit Fug und Hecht gerade
l'"' entgegengebracht werden, redlich nachkommen, und sie freut sich, wenn ein
solves Vertrauen ihr geschenkt wird, aber ganz besonders auch, dass sie durch ihre
Mitglieder immer mehr in allen Kantonen feste Wurzeln schlagen darf.

Um so mehr emplinden wir die Verluste in unserem Bestände, die wir Jahr für
•'a'ir zu beklagen haben. Auch seit unserer letzten Jahresversammlung ist uns wieder
ßino nur zu grosse Zahl von selbslhäligeii Forschern, von Freunden historischer
Mudien entrissen worden.

In den Tagen unserer Versammlung in Neuchälel traf uns die Nachricht des am
10- September 1900 eingetretenen Todes eines unserer älteren Mitglieder, Alexander
v,m Tavel, in Bern, der 1802 der Gesellschaft beigetreten war. Geboren 1827, ein
0|lriger und geschickter Verfechter der konservativen Partei, war Tavel bis 1854, wo
'he Fiinfziger-Uogierung durch die Fusion ihre Stellung einbüsste, im Staatsdienste
gewesen; darauf widmete er seine Thäligkeil als Burgerralsschreiber der Burgergemeinde
seiner Vaterstadt und war daneben Mitglied des üalesder Einwohnergemeinde. Als Kodaktor,
a's Präsident der Lerberschule, als Milbegründer des eidgenössischen, des evangelisch-
kirchlichen Vereines, wirkte er innerhalb der mit Ueberzeugung von ihm festgehaltenen
Politischen Aulfassung auf allgemein schweizerischem, kantonalem, städtischem Boden,
"od er galt bei Freunden und bei Gegnern als ein aufrichtig wahrer Bekenner und
Kämpfer für seine Sache.

Am 1. Oktober folgte in Staus All-Nationalrat von Matt, seit 1878 unser Mil-
g'ied, im Tode nach, völlig unerwartet, nachdem er noch am vorhergehenden Tage
^m Leichenbegängnisse Gustav Arnold's, des Komponisten der jedem Teilnehmer an
('er Feier von 1891 unvergessliehen Hülli-Kantate, beigewohnt hatte. Als Buchhändler
u"d Antiquar zeigte von Matt auch lebhaftes Interesse für die historische Lilleralur;
a s Herausgeber des Nidwalduer Vidksblaltes steht sein Name gleich neben demjenigen
^es so vielseitigen Pfarrers von Ah, dein er auch auf dem Felde poetischer Bolliätigung
n<icheiforte ; seinem Kanton diente der Verstorbene in einer Keilie öffentlicher Stellungen.

Kurz, nacheinander wurden uns in Lausanne, am 16. November und am 18.
Dezember. zwei hervorragende Juristen, Mitglieder des Bundesgerichles, Dr. Charles Soldan

p1'. Joseph Karl Morel, entrissen. Soldan nahm ein plötzlicher Tod, in seinem

^1 beilsziininer, mitten aus der gewissenhaftesten Thäligkeil, zum schweren Verluste
!" 0 hochstehende richterliche Körperschaft, der er seil 1891 angehörte, hinweg,
oni 1879 bis 1881 war er in Lausanne als Kechlsanwall thälig, dann bis 1888 Mitglied

'es ''^Hündischen Obergerichles. Seil 1892 Mitglied unserer Gesellschaft, bewies er
S(1" hileresse an den von uns gepflegten Aufgaben noch zuletzt durch seine Teilnahme

11 "nserer Neuenburger Versammlung. Weit länger, schon seil 1876, war Morel in
useie Gesellschaft eingetreten. Wer den ehrwürdigen greisen Herrn, mit den aus-



drucksvollen Gesichtszügen, kannte, wird mit Wärme seiner gedenken. Nachdem er
Decennien hindurch seiner engeren Heimat St. Gallen als hochgeschätzter Jurist, in
kantonalen und städtischen Aemlern, als Vertreter in der Bundesversammlung, treu
gedient halle, war er 1874, hei der Einrichtung des Bundesgerichtes als ständige
Behörde, als dessen Mitglied erwählt worden und damit nach Lausanne übergesiedelt. Die

dankerfüllten Worte des nunmehrigen Präsidenten des Dikasleriuins hei der Trauerfeier
bezeugten die hohen Verdienste, die Morel, zuletzt der Senior des Gerichtshofes, auch

hier sich erwarb; die ehrenvollen Aeusserungen hei seiner Amtsentlassung, die in der

Bundesversammlung zu Bern gesprochen wurden, halte er nicht mehr vernehmen
können, weil sie in der Stunde des Todes zu Tage traten. Auch für historische Fragen
besass Morel ein sehr lebhaftes Interesse, und die Neubearbeitung des von Bluiner
veröffentlichten Buches über das schweizerische Bundesstaalsrechl trug ihm den wohl"
verdienten juristischen Ehrendoktor ein. Als kenntnisreicher Liebhaber der Heraldik
schuf sich Morel eine wertvolle Siegelsammlung. Aber auch als Freund der Musik, der
bildenden Künste erwies er sieh in seiner allem Idealen zugeneigten Natur. Was über
seinen schon längst verstorbenen Bruder, den Dichter und Historiker Karl Morel, gesagt
worden ist, gilt auch von ihm: er war ein Mann von reinen Antrieben, von reicher
geistiger Begabung, von tiefem Gemüt.

Die ersten Tage des neuen Jahres sind durch den Tod Casimir Folletöte's in

Prunlrut bezeichnet, der seit 1895 zu unserer Gesellschaft zählte. Als Vertreter des

Bezirks Freibergen Mitglied des Berner Grossen Bales, gehörte er seit 1895 auch dem

Nationalrate an. Mil grosser Hingabe pflegte er die Geschichte seiner engeren
jurassischen Heimat, als Archivar des früheren bischöflichen Archivs in Prunlrut, als

Mitglied der Société Jurassienne d'émulation, und der historische Verein des Kantons
Bern halle das durch die Ernennung zum Ehrenmitglied anerkannt. Als Sammler und

als Forscher hat er eine grössere Zahl bemerkenswerter Arbeiten zur Geschichte der
ehemals bischöflich Baseischen Gebiete, zumal im 18. Jahrhundert und in dem bunten
Wechsel der Revolulionsjahre, veröffentlicht.

In Genf verloren wir am 25. Januar Edmund Bietet, der 1889 unser Mitglied
geworden war. Die Genfer Société d'histoire et d'archéologie weiss zu bezeugen, in
wie vielfacher Weise der Verstorbene seine Thäligkeil ihren Bestrebungen widmete,
lins liegt es am nächsten, Piclel's als des Verfassers des ausgezeichnet inhaltsreichen
und belehrenden Buches zu gedenken, das er 1892 unter dem Titel «Biographie,
travaux et correspondance diplomatique de G. Bietet de Huchemolli» dem Andenken eines
der besten Männer, die Genf je besessen hat, widmete und als Dedikation unserem
verstorbenen Herrn Präsidenten — Hommage respectueux — darbrachte. Ein gutes
Stück schweizerischer Geschichte der Jahre 1814 bis 181(5. wo Bietet de Hochement
Genf und die Eidgenossenschaft in Wien, Baris. Turin vertrat und die Interessen beider
Auftraggeber in vorzüglichster Weise verfocht, ist in diesem Werke quellengemäss
erzählt. Aber der llauplwerl der Biographie liegt darin, dass eine Persönlichkeit hier
vor uns stellt, die auch in der kläglichen Zeit, als Genf dem direktorialen und dem

bonapartislisch regierten Frankreich unterjocht war, nie aufhörte, ein stolzer Bekenner
alter Genfer Freiheit zu bleiben, und der die Hoffnung auf Wiedererlangung der
Unabhängigkeit nie verlor, bis dann der Augenblick der Befreiung kam und es ihm er-
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latible, uline Erwägung der grossen Gefahr, selber in die erste Reihe der Hersteller
der alten Selbständigkeit einzutreten. Der Name des Biographen ist mit dem Andenken
des ausgezeichneten Politikers untrennbar verbunden.

Am 23. .Mai starb zu Mürel im Wallis Pfarrer Ferdinand Schmidt, der. nachdem
wir längere Zeil einer Vertretung int Wallis gänzlich entbehrt hatten, 1881 sich
unserer Gesellschaft anschloss. Mit grössler Freude und Bereitwilligkeil nahm er, als wir
189(1 unsere Versammlung in Sitten hielten, mit Staatsrat von Roten an allen
Vorbereitungen teil, und es verstand sich von selbst, dass er ein llauptverlrcler der
Walliser Gesehichtssludien in unseren Reihen war; denn der pflichteifrige Priester, der
auch der Schule ein eifriges Interesse widmete, bewies stets die hingehendste Thälig-
keit für geschichtliche Arbeil. Er war ein hauptsächlicher Gründer des geschichl-
forschenden Vereins von Oberwallis und seit dein Tode von Rolen's dessen Präsident;
die «Blätter aus der Geschichte von Wallis» wurden durch ihn besorgt, und er selbst

gab in dieselben wertvolle Beiträge. Sehr dankenswert ist auch die von ihm
herbeigeführte Anregung, dass in die Walliser Gemeindearchive Ordnung gebracht und deren

Registrierung durchgeführt wurde.

Ganz unerwartet wurde am 5. Juni Professor Jakob llunziker in Aarau vom Tode

abgerufen. Eine Hauptstütze des kantonalen historischen Vereins, gehörte er seil 1882

unserer Gesellschaft an. Von Haus aus Philologe, seil 1859 an der Kantonsschule von
Aarau thälig, widmete llunziker seine Thäligkeil in den späteren Jahren ganz besonders
der volkskundlichen Forschung, und er hat hier mit einer Hingabe ohne Gleicheil
selbst wandernd, forschend, sammelnd, zeichnend und pholographierend, ein grosses
Material zusammengebracht, das er in einem monumentalen Werke: «Das Schwoizer-
haus nach seinen landschaftlichen Formen und seiner geschichtlichen Entwicklung
dargestellt», zu gestallen sich vorsetzte; wenigstens einen ersten Band über das Wallis
hat er 1900 noch vorlegen können. Seine Pietät für um den kantonalen historischen
Verein verdiente Männer gab er in den Biographien von Rochholz, Augustin Keller,
Welti zu erkennen. Der Lehrer des Französischen an der Schule kämpfte eifrig für
die Feslhaltung der deutschen Sprachgrenze in der Schweiz — 1898 erschien sein

"Kampf um das Deutschtum in der Schweiz», — und 1877 hatte er ein «Aargauer
Wörterbuch in der Lanlform der Leorauer Mundart" herausgegeben. Seine vielseitigen
wissenschaftlichen Leistungen sind noch vor wenigen Jahren durch die Doktorpromotion
honoris causa, die ihm die philosophische Fakultät der Zürcher Hochschule zuteilte,
anerkannt worden.

In Basel bftsslen wir zwei Mitglieder ein, am 1. Juni Alberl Fiirslonberger, der
1877, und am 7. Juli Dr. Karl Burckhardl-Biirckhardt, der schon 1859 unser Mitglied
geworden war. Burckhardl war ein Mann, der im ölVeullichen Leben, zuerst in richterlicher

Thäligkeil, hernach von 1807 bis 1881 als Mitglied der Regierung, eine
bemerkenswerte Stellung einnahm und in derselben teils der Justiz, teils dem
Erziehungswesen seinen Fleiss zuwandte. In späteren Jahren wirkte er auf dem Felde
der Gemeinnützigkeit, und als Leiter der beauftragten Kommission erwarb er sich ein
»erdiensl bei der Restauration des Basler Münsters in den Achtziger Jahren. Auch auf
dein Boden unserer W issenschaft war er thälig. und die von der Basier Gesellschaft
herausgegebenen «Beiträge» enthalten zwei interessante Abhandlungen aus seiner
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Feder, über die Begehreil der Basler Burgor-Ausschiisse von 1691 und über die

Sendung Benedict Yischers nach Paris 1815.
Aui 31. Juli starb in Lausanne 77 Jahre alt Jules Duperrex, ebenfalls eines

unserer alleren Mitglieder, da er seit 1859 unserem Verbände angehörte. Ursprünglich
Theologe, halte er sich seil 1850 dem Geschichtsunterricht zugewandt und war 1856

Ordinarius an der Akademie, hernach an der Universität Lausanne geworden; seil
seinem Rücktritt 1896 führte er den Titel eines Honorarprofessors. Unerinüdel lliälig
bis zu seinem Lebensabschlusse, war er nach den über ihn nach seinem Tode

ausgesprocheneu Zeugnissen ein Lehrer voll von Wahrheitsliebe und überzeugungslreuer
Auffassung; seine Geschichlslehrbüeher fanden ebenfalls Anerkennung.

Erst ganz kürzlich, am 19. August, verloren wir noch in Luzern in all llegiorungsral
liierst Friedrich Bell eines unserer ältesten Mitglieder, im Alter von 75 Jahren. In der Zeit,

als er, unter Kriilli, dein er nach dessen Eintritt in das Bundesarchiv 1856 im Amte

n Luzern nachfolgte, in die Besorgung des Staatsarchivs eingetreten war, 1851, war Bell
in unsere Gesellschaft gekommen. Von 1870 bis 1887 war er Mitglied der k'anlons-

regieruug. und als solches widmete er seine Kraft ganz vorzüglich dem Militärwesen,
wie er denn schon 1847 im Gefecht von Gislikon als junger Lieutenant im Feuer

gewesen war. Ein so sachverständiger Mann, wie Bundesrat Welti, anerkannte völlig, in

ehrenden Worten, Bell's Tüchtigkeit als Offizier und Organisator. In seinen spätem
Jahren arbeitete Bell wieder auf dem Archiv.

Zuletzt gedenken wir hier eines schon am 1. Juni verstorbenen Berner

Mitgliedes, Rudolf von Wurslemberger-Sleiger. Es wurde ihm nachgerühmt, er sei «einer
der letzten Repräsentanten Alt-Berns, eine markige Persönlichkeit, ein biederer ehrenfester

Charakter, ein überzeugter Christ, eine echte gediegene Bernernalur» gewesen.
Zumal in seinen späteren Jahren hielt er sich sehr zurückgezogen, und so erinnern
wir uns nicht, ihn jemals bei einer unserer Zusammenkünfte gesehen zu haben. Allein
seine Persönlichkeil ist ein in seiner Art einzig dastehender Markslein in der
Geschichte unserer Gesellschafl. Wurstern berger war am 7. Juni 1838 in jene ältere
Schweizerische geschichlforschende Gesellschaft eingetreten, die, von dem 1833 ver-
verslorbcnen Schullheissen von Miilinen 1811 gestiftet, hauptsächlich in Bern ihren

Mittelpunkt halle und dann 1840 auf Zellweger's Anregung in der Gestalt unserer

nunmehrigen schweizerischen Gesellschaft verjüngt wurde. Zu den vier Bernern, die

Ende September 1840 in Baden unserer neuen Gesellschaft beitraten, zählte Rudolf

Wursteniberger, während sein bekannterer Namensgenosse Ludwig, der namhafte

Historiker, Geschichtschreiber des Peter von Savoyen, Biograph Mülinen's, sich

fernhielt; Rudolf Wursteniberger gab auch alsbald eine Arbeitszusage für die Gesellschaft.

So ist der ehrwürdige alle Herr durch sechzig Jahre hin ein Angehöriger unseres
Verbandes gewesen, und in ihm stellt sich geradezu dessen Geschichte dar.

So knüpfen wir denn an seinen Namen den Wunsch, dass es uns im neuen
Jahrhundert vergönnt sein möge, im Sinne unserer Vorgänger weiter zu arbeiten.
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1. Zur Gütergeschichte des Fraumünsterstifts Zürich.

Die Urkunde, Züricher Urkundenhueli Nr. 188, von 924 '), lautet im liegest:
Herzog Burkard I. von Alamannien Bestimmt die Einkünfte vom llof Zürich, von Maur,
Hiimlang, Wipkingen und Boswil zum Unterhalt der Klosterfrauen in Zürich, mit
Bewilligung König Heinrichs 1. F. v. Wyss, in der Geschichte der Entstehung und

Verfassung der Stadl Zürich2), betrachtet die Urkunde als Bestätigung des Kloster-
guls und der Immunität, ohne weitere Erörterungen daran zu knüpfen; auch G. v. Wyss,
in der Geschichte der Abtei Zürich8), meinte nur, dass der Herzog dem Kloster seine

bisherigen Einkünfte wieder zuwies. Indessen, wie schon die Fassung des Hegesls

zeigt, es handelt sich eigentlich noch um etwas anderes, nämlich um eine Scheidung
innerhalb des Klostervermögens. Ein Teil, die aufgeführten Besitzungen, wird den

Nonnen zugewiesen, damit sie den Ertrag für ihren Lehensunterhall verwenden. Das

übrige bleibt für andere Zwecke bestimmt.

Ich muss diese Auffassung begründen und erläutern.

In der volltönenden Arenga lässl der Schreiber den Herzog sagen: Kund sei

allem Volke. Von dem Tage an, als der allmächtige Gott seine Gnade uns erzeigte
und dieses ganze Land und alle unsere Feinde in unsere Gewalt gab, wünschten wir.
so viel wir vermochten, den Kirchen des Herrn und ihren Dienern zuzuteilen ihre
Berechtigung und sie zu hüten vor Beunruhigung4). Der Alamannenherzog Burkard
war ein unwiderstehlicher Kriegsmann nach der Alisdrucksweise einer sächsischen

Quelle''). Er hat im Jahre 919 bei Wintertime König Itudolf II. von Burgund
geschlagen"). Jedenfalls in Folge dieses Sieges ist Zürich in seine Gewalt gefallen.
Vorher stand es höchst wahrscheinlich einige Zeit unter burgundischer Herrschaft ").
Indessen ein Freund der Kirche war Herzog Burkard nicht. Als er einst nach S. Gallen
kam. machte sich der Abt davon, natürlich aus Furcht vor dem Tyrannen, dem Räuber
und Zerstörer des Landes, der die Güter der Kirche seinen Spiessgesellen zu Lehen
gab. So etwa drückt sich die Vita der Ii. Wiborada von S. Gallen aus8), und die miracula
der h. Verena von Zurzach bestätigen es. Der gestrenge Herzog bat das Stift Zurzach
einem seiner Vasallen, Thielpold, geschenkt9). Sollte Burkard mit dem Frau-
nüinsterslifl glimpflicher verfahren sein

In der Urkunde fahrt der Herzog fort: Wir fragten also unsere Getreuen, wie
vor Alters die Nonnen lebten, die hier dem Herrn dienen, und welcher Gestalt sie
ihren Unterhall fänden. Das klingt sehr gnädig. Alan sollte aber meinen, die Nonnen

') lid. I, S. 79 f.
2) In Abhandlungen zur Gesch. des Schweiz, öffentlichen Hechts, Zürich 1892, S. 3G4.

') Mitteil, der antiquar. Gesellschaft Zürich, lid. 8, T. 1, S. 30.
41 Der Schreiher der Urkunde hat hier Reimprosa angewaudl. Dem Sehluss des einen Satzteils

„rectitudinem" entspricht der des folgenden „inquietudinem".
*j Widukind, 1. 1 c. 27.
*) Vergl. Wailz, Jahrb. Heinrichs I.3, S. 42 f.

') S. Z. U. Ii. Nro. 185.

"i Kap. 25 f., Mon. Genn. SS. 4, 453.
") Mirac. S. Verene c. 1. ibid. 467.
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könnte» nicht in linanziello Bedrängnis geraten sein, hat doch König Ludwig dci

Deutsche dein Kloster folgende ausserordentlich reiche Schenkungen gemacht: 1) In

Urkunde von 8ö3 10) den Hof Zürich mit allein Zubehör, speciell dem Land Uri und

Forst Alhis ; 2) in Urkunde von 858") den llof Uhani mit allem Zubehör. Die Peril

nenzen der Höfe erstreckten sich sehr weil.

Iis werden im ältesten Zehntverzeichnis des (irossinünslersliftsI2) neun (Königs)-

höfe genannt, Stadelhofen, Wipkingen, Aeugsl, Illingen, Fällanden, Maur, Hofstetten,

Meilen und Uoswil, die den Zehnten an das Grossnninsler entrichteten und als l'er-
tinenzen des llaiiplhofs Zürich zu betrachten sind13). Zugleich mit demselben gingen
sie an das Framniinsler über"). Zum Fiscus Zürich hat früher auch einmal ein llof
in Uznach gehört, der ist aber von Ludwig dem Frommen an S. Gallen zurückgegeben

worden1''). Nachweisbar als l'erlinenz des Haupthofs Zürich sind noch Abgaben von

künigszinsigen Freien im Aargau, die 893 nach vorübergehender linlfreindung wieder-

beigebrachl wurden "'). Was sonst noch dazu gehörte, lässl sich nicht mehr genau

feststellen l7). Jedenfalls war es ein sehr bedeutender Besitzkomplex, der aller
Wahrscheinlichkeit nach entsprechend den für die Verwaltung der königlichen Fisci

massgebenden Grundsätzen 17:1 organisiert war. Auch der llof Cham beschränkte sich gewiss

nicht auf das Königsgui am Orte Cham seihst. Das zeigt wohl schon die Frwähnung

von zugehörigen Kirchen in der Mehrzahll8). Also das Fraumünslerslifl ist von Ludwig

dem Deutschen sehr reich beschenkt worden. Andere Vergabungen sind

hinzugekommen ,a). Die Zahl der Nonnen war sicher gering(s0). Fs bleibt unbegreiflich,
dass sie Hunger litten.

Gleichwohl hoissl es in der Urkunde Herzog Hurkards : Die ganze Kongregation

der Nonnen erschien vor uns und beklagte sich, dass ihnen nicht der Unterhalt zu

Teil würde, den die Hegel vorschreibe, und den Kaiser Ludwig und seine Söhne ihnen

zugestanden und festgesetzt hätten.

Die Urkunde der Könige wurde verlesen. Als der Herzog erfahren hatte, was

zur Präbende der Nonnen gehöre, meinte er. das hätte ihnen zu Teil werden müssen,

und er verordnete mit Hat seiner Getreuen (der anwesenden Bischöfe, Grafen und

anderen Vasallen), dass zu ihrer Annona alle Besitzungen verwandt werden sollten, die

,0) Z. U. Ii. Nro. 68.

") Ibid. Nro. 85.

") Ibid. Nro. 37, c. 820.

") Vergl. F. v. Wyss I. c. S. 351, 354 f.

") Sonst könnten nicht 924 Maur, Wipkingen und iioswil im Besitz des Franenmünsters sich

Definden.

16) S. Wartmann, U. Ii. der Abtei St. Gallen, Nro. 263, 821 und Anh. Nro. 19 (Bd. 2, S. 396).

"') Z. U. Ii. Nro. 160, vergl. F. v. Wyss 1. c. S. 355 und metoe Studien zu den älteren

St. Galler-Urkunden, Jahrb. für S.chweiz. Geschichte 26, 269 ff.

") Vergl. F. v. Wyss 1. c S. 354 f.

"») Vergl. das Cupitulare de villis, Mon. Germ. Gapitularia 1. 82 ff.

,8) Z. U. Ii. Nro. 85, curtem indominicatam cum ecclesiis.

1!>) So Besitzungen im Elsass durch die Äbtissin Bertha, ibid. Nro. 131, 877.

-°) S. das Verzeichnis im Beiehenauer Verbrüderungsbucli, Mon. Germ. Confralern. S. 164 und

auch Z. U. B. Nro. 199.
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zur Zeil in ihrer Gewalt wären, nämlich ein lief in Zürich, aller lies il/, des Klosters zu

Maur, Riimlang, Wipkingen und Boswil, und 12 Zinse vom Zürichberg. Das ist nun

ganz augenscheinlich hei weitem nicht alles dem Fraiiiiiiinstcrslift gehörige Besitztum.
Iis fehlen das Land IJri, der Hof Cham, ferner Besitzungen im Elsass, welche die
Aebtissin Bertha geschenkt halle; dann vor allem fünf von den neun Unterhöfen des

Hauplhofs Zürich, nämlich Aeugsl, Illingen, Fällanden, Hofstätten, Meilen, und wer
weiss, was noch sonst. Ich bemerke gleich, dass ich in dem Hof Zürich der Urk.
von 924 nicht den Ilauptliof Zürich erblicken kann, sondern Stadelhofen, wie die
Besitzbestätigung von 952 zeigen wird.

König Heinrich hat seine Einwilligung zu einer so unvollständigen Besilzbestätigung
gegeben. Die Worte der Urkunde sind: «Nos (sc. Burchardus dux) banc epislolani
predicloruni bonorum lirmalionis cum licencia Heinrichi regis .scribere iussimus. » Man

könnte hier an eine generelle Erlaubnis des Königs für den Herzog zur Verfügung
über Reichsklösler und deren Güter denken, oder aber der Herzog hat specielle
Erlaubnis des Königs eingeholl. In letzterem Falle würde nachträgliche Beurkundung
anzunehmen sein. Die Handlung, von der die Urkunde berichtet, ging auf einem ala-

lnannischen Landtage zu Zürich vor sich. Dort war der König nicht zugegen. Eine

geordnete Kanzlei besass Herzog Burchard wohl überhaupt nicht. Der Schreiber der
Urkunde ist ein Zürcher Geistlicher, Liulingus21). Wie dem auch sein möge, in irgend
einer Form muss das fehlende der Nutzung der Nonnen entzogen gewesen sein.

Das wird versländlich, wenn man sich eben streng an den Wortlaut der Urkunde
hält. Was Herzog Burkhard bestätigte, diente nur zum Unterhalt tier Nonnen. Das

übrige Kloslergut wurde für andere Zwecke verwendet.

Dass die Aussonderung des Konvenlsguls neu sei, sagt Herzog Burkhard nicht
ausdrücklich. Ich glaube aber, man muss die vielleicht nicht ohne Absicht undeutlichen

Worte scharf interpretieren. Die Nonnen klagen, sie hätten nicht die Ordnung
der Annona, welche die Kloslerregel vorschreibe, und die Kaiser Ludwig und seine
Söhne zugestanden und festgesetzt hätten. Ein Kaiser Ludwig, der Fromme, hat dem
Hraumtinslerslifl Privilegien nicht verleihen können. Es bestand zu seiner Zeit noch

gar nicht, wenigstens nicht in der spätem Gestalt23). Die Nonnen legten auch dem

Herzog keine Urkunde Kaiser Ludwigs vor. Die «(epistola) quam prefali reges illis
scribere procuraverunl», müssle von seinen Söhnen ausgestellt sein. Bei der Anordnung

des Kaisers Ludwig wäre also wohl an dessen allgemeine Verfügungen über
Herstellung der Klosterzucht zu denken, die 817 auf einem Reichstag zu Aachen erlassen

wurden23). Herzog Burkard sagt nun keinesfalls, dass in der epistola Güter genannt
waren, die zum Unterhalt der Nonnen dienen sollten. Zwar lassen die Worte «hanc
(sc. epislolani) audienles legere omniaque inlellegenles, qua; ad illorum perlinebant pro-
vendam» verschiedene Deutung zu. Entweder die epistola enthielt Bestimmungen über
die provenda der Nonnen, oder die epistola enthielt nicht derartige Bestimmungen,

21) Liutingus presbyter sehrieb auch Z. U. Ii. Nrn. 191, 925 fiir das Gross mihi ster; Nr. 194,
931 für das Fraumünster ist von Wicharius diaconus in vice Lintingi geschrieben.

") Vergl. F. v. Wyss I. c. S. 354.
Vergl. Simson, Jahrb. Lmlw. des Frommen 1, 82 ff.
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mill die Nonnen trugen nur mündlich vor, welche Bezüge ihnen zukämen-'); aber es

stand weder in der Urkunde, noch behaupteten die Nonnen, dass ihnen bestimmte,

vom übrigen Kloslergut ausgesonderte Ländereien zugewiesen seien, aus deren Erlrag
ihre Annona bestritten werden sollte. Die Fundierung der Einkünfte des Konvents auf den

Ertrag gewisser Güter mag ganz von selbst entstanden sein. Die Nonnen behalten, was

sie im Besitz haben. Der Erlrag dieser Güter wurde schon vorher grösstenteils oder

ganz für ihre Annona verwandt. Die Neuerung Herzog Burkhards bestellt darin, dass

das Provisorium zum Definitivma erhoben wird. Das Kloslergul wird real geleilt. Ein

Teil darf fortan zu nichts anderem verwandt werden als zum Unterhalt der Nonnen.

Was ist aus dem übrigen geworden?
Das Fraumiinslerslifl war nicht eigentlich eine Gründung rein geistlichen Charakters.

Es bildete die Ausstattung für die uuvermählten Töchter König Ludwigs des

Deutschen, gleichsam ihre slandcsgemässe Abfindung, da sie doch nicht wie die Söhne

ganze Reiche erben konnten. Nur aus diesem Gesichtspunkt ist es verständlich, dass

der König gegenüber dein Kloster sich so ausserordentlich freigebig zeigte. Er schenkte
den Fiskus Zürich au das Fraumiinslerstift, und in derselben Urkunde23) das Fraumünsler-

stifl seiner Tochter Hildegard. Hildegard war also Eigentümerin des Klosters und des

Kloslerguls, zugleich auch geistliche Vorsteherin des Klosters. Die Nonnen sind gleichsam

ihre Hofdamen. Sie sorgt für deren Unterhalt durch Überweisungen aus den

Einkünften des Kloslerguls. Auf Hildegard folgte ihre Schwester Bertha in der gleichen
Stellung20). Als sie starb, liel das Kloster, schon nach Erbrecht27), an ihren Bruder,
den König, später Kaiser Karl III., der es seiner Gemahlin llichgarda verlieh28). Die

Kaiserin kann nicht eigentlich Acbtissin gewesen sein, wie ihre beiden Vorgängerinnen;
sie war wohl auch nur seilen in Zürich anwesend. Eine in ihre Zeit gesetzte
Tradition29) nennt ihren Namen nicht; ebenso geschieht ein Tausch80) nur von Seiten
des Vogts und der Nonnen.

Als der Gemahl der llichgarda abgesetzt wurde, scheint sie den Besitz des Klosters
verloren zu haben. Ihr Nachfolger war ein Graf Eberhard, der in Urkunde von 889,
27. Juni, als Vorsteher des Fraumiinslerslifls erscheint81). Graf Eberhard ist als

Laienäbtissin des Fraumiinslerslifts zu betrachten, wie gleichzeitig ein Graf Gozpert

24) In erstcrcm Falle wäre die epistola verloren, in letzterem Messe sieh denken, dass dem

Herzog die Urkunde Z. U. Ii. Nro. fis vorgelegt wurde.

25) Z. U. Ii. Nro. 68.

2,!) 8. ibid. Nro. '.iß, 863.

27) Die Verleihung an Hildegard erfolgte zu Eigentum ohne Beschränkung. Bertha hat der

König nach Nr. 96 erst zur Äbtissin auf Lebenszeit eingesetzt und ihr dann das Kloster zu Eigentum

verliehen.
2s) Z. U. Ii. Nro. 134. 878. Die Überlieferungsform der nur in einem Drucke Grandidiers

vorliegenden Urkunde ist verdächtig, vergl. Mitt. der antiquar. Gesellschaft Zürich, Bd. 25, H. 1,

S. 6. Die Thatsaelie steht fest aus dem älteren Bruschius, Monasteriorum Germania: priecipuorum
centuria prima (Ingolstadt 1551) f. 7 r. Wenn in Nro. 134 gesagt ist, dass Bertha das Kloster „per
precariam" besessen hatte, so steht das in Widerspruch zu Nro. 96, wo gesagt ist, dass sie es „in
proprium" besitzt. Wegen des Unterschieds heider Rechtsformon vergl. Z. U. B. Nro. 76 mit Nr. 68.

-'S) Z. U. Ii. Nro. 141, c. 880.

'">) Ibid. Nro. 145, 883.
3,1 Ibid. Nro. 153. 889.
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Laienabi in Rheinau war32). Konig Arnulf liai die Gunst der alamannischen Grossen
durch tiefe Eingriffe ins Heicli- und Kirchengui erkauft.

Eberhard behielt freilich seine eigentümliche Würde nicht lange. Schon 893
findet sich wieder eine wirkliche Aeblissin, Kunigunde33); die nächsten Jahrzehnte
sind dunkel.

Als Herzog Burkard das Land den Burgundern enlriss, hat er jedenfalls den mit
dem Kloster verbundenen Komplex von Reichsgut an sich gezogen. Ob er denselben

für sich behielt, oder bald seiner Gemahlin Reginlinde verlieh, ist wohl nicht zu

entscheiden. Ganz besonders in ersterein Kalle war eine Sicherstellung der Nonnen, wie
sie eben 924 vorgenommen wurde, dringend geboten. Beim Fehlen einer wirklichen
Aeblissin mochte für Verabreichung der Annona an die Nonnen nicht genügend Sorge

getragen werden. Reginlinde erscheint erst 929, nach dem Tode Burkards, in Beziehung

zum Fraumiiiisterslift34). Ihre Stellung ist derjenigen der Richgarda analog. Als

eigentliche Vorsteherin des Klosters findet sich 929 und 94(1 eine preposila Colistine35).

Aus dieser Betrachtung ergiebl sich folgendes. Der Ertrag des Kloslerguts diente

allerdings zum Unterhalt der Nonnen, war aber hauptsächlich für die Dame fürstlichen
Geschlechts bestimmt, die als Aeblissin dem Kloster vorstand oder unter anderer Form

es besass. Die Idealleilung des Ertrages niussle zur Benachteiligung der Nonnen führen,
sobald ein welllicher Herr seine Hand auf das Kloster und das Kloslergul legte. Daruni

trat an Stelle der idealen Teilung des Ertrages eine Realteilung der Güter. Herzog
Burkard überliess den Nonnen einige der Klosterhöfe und behielt stillschweigend sich

selbst den Rest vor. Seine Gemahlin Reginlinde, in zweiter Ehe vermählt mit Burkards

Nachfolger Herrmann3®), empfing vermutlich den Genuss all der Klostergüter, die

nicht dem Konvent vorbehalten waren. Eventuell können auch weitere Vergabungen
zu Lehen stattgefunden haben.

Im Jahre 952 erfolgte eine zweite Besilzbesliiligung für das Fraumünsterslift durch

den König Otto 1. selbst, auf Fürbitte seiner Gemahlin Adelheid37), der Enkelin der

Reginlinde33). Als zugehörig zum Fraumünsterslifl sind hier genannt; Die Kirche
S. Peter (in Zürich) nebst dem zubehörenden Hofe, die Höfe Stadelhofen und Boswil,
die villa Wipkingen. die Hälfte der Kirche zu Rümlang9*1) nebst 8 Hufen dorlselbst,
dazu aller frühere Besitz in Fällanden, Maur, Dickenau (bei Förch), in Bürgten und

Silenen (Kt. Uri). welche beiden Orte in Gegenwart des Königs erworben wurden, ebenso

im Elsass Schlellsladl, die beiden Kiensheini und Allheim, dann wieder am Zürichsee

3'-') Yergl. Anz. für Schweiz. Geschichte 1901, Nr. 1, S. 398 11.

33j Z. U. B. Nro. 159.
:l4J Ibid. Nro. 192.
3ä) Ibid. und Nro. 197.

llf'J Vergl. AVailz, Jahrb. Heinrich 1, S. 91.

3") Z. U. Ii. Nro. 201.
2S) Yergl. Dümmler, Jahrb. Otto I, S. 202 f.

ssa) Da somit zu Rümlang eine eigene Kirche bestand, ist es begreiflich, dass der Zehnt nicht
an das Grossmünster Zürich entrichtet wurde. Eine Pertinenz des Hanpthols Zürich kann Hümlang
gleichwohl gebildet haben.

2



Ludrelikon, Morgen und der schuldige Zins zu Usler. Identiliciert man, wie schon

bemerkt, den Hol' in Zürich von 924 mil Sladelhofen von 952, so linden sicli alle 924

genannten Besitzungen im Jahre 952 wieder; aber auch für das sehr erhebliche Plus

finden sich Erklärungen. Die Kapelle S. Peter in Zürich, sowie die Kapellen Bürglen
und Silenen im Thal Uri nebst Zubehör an Landbesitz, Zehnten und Unfreien sind

schon 857 einmal dem Kloster entfremdet worden. Ludwig der Deutsche hat sie dem

Presbyter Berold wegen seiner Dienste bei der Aeblissin Hildegard zu beneficium auf

Lebenszeit verliehen ("). Diese Entfremdung macht es begreiflich, dass später Bürglen
und Silenen neu erworben werden musslen, wie ja in der Urk. von 952 ausdrücklich

gesagt ist. Auch hei der inzwischen zur Pfarrkirche erhobenen Kapelle S. Peter ist

eine solche Neuerwerbung wahrscheinlich. Der Weiler Wipkingen war ebenfalls einmal
dem Kloster entfremdet gewesen (40), jedoch schon vor 924 zurückgefallen. Es lässl

sich annehmen, dass die sonst noch zwischen 924 und 952 erkennbaren Verbesserungen

auf die Freigebigkeit der Herzogin Reginlinde zurückgehen; es waren wohl meist

Recuperationen aus dem Kloslergul zu Gunsten der Nonnen (4I). Im Besitz des übrigen
blieb jedenfalls die Herzogin-Aeblissin (4a). Nur ihr Name und der ihres Vogts zu

Zürich wird in der Urkunde über den Urner Zehntstreil von 955 genannt (43).

Nach dein Tode Reginlindes muss ihr Besitzrecht am Fraumünsterstift auf den

Herzog Burkard IL, der wohl auch ihr Allodialerbe war (44). übergegangen sein, und vom

Herzog ist später offenbar der nicht für die Nonnen vorbehaltene Teil der Schenkungen
Ludwigs des Deutschen ans Reich zurückgefallen, wodurch er dem Kloster ganz
entfremdet wurde. Als etwelche Entschädigung für die erlittenen Einbussen darf man
vielleicht die Verleihung von Markt, Zoll und Münze ans Fraumiinslerstifl betrachten,
die nach der gangbaren Annahme durch Kaiser Heinrich 111. geschah (45). Für den späteren
Giiterbesland des Fraumünsterslifls waren jedenfalls nicht die umfassenden Schenkungen
Ludwigs des Deutschen massgebend, sondern die erheblich eingeschränkten Bestätigungen
von 924 und 952. Das zeigt die Aufzählung der Besitztümer im Privileg Innocenz IV.
von 1247 (40) und in dem Einkünfleverzeiclinis von 1328 (41). Wohl ist hier noch
manches zu dem Bestände von 952 hinzugekommen, aber es fehlen eben der Ilaupl-
hof Zürich und Nebenhöfe wie Meilen und Aeugsl; ferner ist nicht ganz Uri genannt
sondern nur einiger Besitz dorlselbsl. Wenn der Grundstock des Klosterguts mit nn-

Z. U. B. Nro. 77.

>'») 8. ibid. Nro. 142, 881.

•") Die Schenkung elsässischer Besitzungen durch Beidha war erfolgt, Nro. 131, 877, „ad peeu-
liarc ancillis dei utenda", vergl. auch Nro. 135, 878. Ein specieller Rechtsgrund zur Rekuperation war
also vorhanden.

In dein „curtus senioratus", Nro. 197, 94ti, ist wohl der alte Itaupthof Zürich zu erblicken.
Die Notwendigkeit, einen besonderen Herzogshof von demselben zu unterscheiden, scheint sich aus
Nro. 192, 929 nicht zll ergeben.

«) Z. U. B. Nro. 203.

44) Als ihr und Burkards I. Sohn oder naher Verwandter des letzteren, vergl. Dümmler, Jahrb.
Otto t., S. 242: Gicsebrecht, Geschichte der deutschen Kaiserzeit l4, 412.

4SI F. v. Wyss 1. c. S. 385 ft.

4«) Z. U. B. Nro. 058 (Bd. 2, S. 104).

4") Mitt. der antiquar. Gesellschaft Zürich, Bd. 8, T. 2, S. 370.
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vcrwiisllicher Zähigkeit durch viele Jahrhunderte hindurch sich erhielt, so beweist das

um so sicherer, dass das übrige abhanden gekommen war. und zwar in den Stürmen

am Ausgang der Karolingerzeit, infolge der allgemeinen Säkularisation von Kirchengut

(4S), welche die Entstehung des Herzogtums begleitete.

Zürich. C. Citri).

2. Sempach und Winkelried.

Im diesjährigen Noujahrsblall zum Heslen des Zürcher Waisenhauses giebl Oberst

Alex. Schweizer eine Studie zur Schlacht bei Sempach, welche namentlich deshalb zu

begriissen ist, weil sie über die Aufstellung des österreichischen Heeres neues Licht bringt.
Wie G. v. Köhler in seinem «Heerwesen der Hitlerzeit » nachgewiesen hat, so stellten

sich im XIV. Jahrhunderl die Ritlerheere in der Regel in drei Treffen auf, welche in

Rogenschussweile hintereinander standen, und zwar das \ordersle zu Fuss, die beiden

andern hingegen zu Pferde. Diese Aufstellung nun trifft auch bei Sempach zu, und

wohl mit vollem Recht erkennt Schweizer in dem Haufen, mit welchem die Eidgenossen

anfänglich kämpfen und bald in grosse Not geraten, das zu Fuss fechtende Norderlreffen,
in jener Schaar aber, welche der Herzog nachher absitzen heissl, das Alitleltreffen. und

endlich in denen, welche zu Pferde blieben und die Flucht ergriffen, das Hintertreffen.
Von dieser neuen Grundlage ausgehend, versucht nun Schweizer den Verlauf der

Schlacht darzulegen, und es verdient jedenfalls alle Anerkennung, dass er dabei bemüht

ist. auch für Winkelried einen Platz zu linden. Doch gerade hierin können wir ihm

nicht beistimmen, indem wir den Platz, den er dem Helden zuweist, keineswegs für

den richtigen halten. Schweizer hält sich nämlich an den bekannten Ausruf »si

llucliinl all da binden,» und deshalb lässl er seinen Winkelried erst auftreten, nachdem

das österreichische Vordertreffen schon längst teils vernichtet, teils zersprengt war,1)

so dass nur das zweite noch kämpfte, während das drille bereits die Flucht ergriff.
Da dürfen wir wohl fragen: wo bleibt dann Winkelrieds Thal, und was hat dieser

Held denn so besonders voraus vor jenen hundert Andern, deren Namen uns auch

überliefert sind, und welche alle, so gut wie er, in jener Schlacht ihr Leben wagten

und es verloren 1 Wenn wirklich seine That sich auf einen ermutigenden Zuruf
beschränkte — und noch dazu in dem Augenblick, wo die Schlacht schon soviel als

gewonnen schien — dann haben im Grunde diejenigen doch Recht, welche «den Winkelried
ab der Wand hängen» wollten.

Jener Zuruf ist es auch wirklich nicht, weshalb das Schweizervolk seinen Winkelried
feiert, sondern es preist ihn als den Holden, der int Augenblick der höchsten Not durch
eine kühne That, die ihm das Leben kostete, das Treffen wieder herstellte, und ohne

welchen die Schlacht bei Sempach zur Niederlage geworden wäre. Dass nun wirklich

48) Wegen der Käcularisntionen, die Herzog Arnulf von Bayern vornahm, vergl. Waitz, Jahrb.
Heinrich L, S. 56.

l) S. Zürcher Neujnlirshlalt 1 !H)'J. S. 17 u. -'0.
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die Eidgenossen anfiinglich in grosse .Not gerieten, das wird uns bezeugt durch die

eine Hedaktion der Ziircherchronik1,) welche das Sinken des Luzerner Hanners erwähnt,
sowie auch durch .luslinger.2) Diese Not ist auch leicht erklärlich, da die Eidgenossen
mit ihren Hellebarden gegenüber den langen Spiessen der Hitler im grüsslen Nachteil

waren. Denn sie wurden erstochen, noch bevor sie mit ihrer Waffe den Gegner
ererreichen konnten, und eben deshalb weil im Vordertreffen die Hiller y.u Fuss waren,
bildeten ihre Spiesse eine viel schwerer zu durchbrechende Hecke. Wenn nun
hauptsächlich die Luzerner es waren, welche Not litten, so erklärt sich dieses daraus, dass

die Eidgenossen — laut Königshofen und .luslinger — «am Spitz fochten,» d. h. es kam

nicht die ganze Front ihres Schlachlhaufens gleichmässig ins Gefecht, sondern ein Teil

- wohl am ehesten der rechte Flügel — war zum Angriff vorgeschoben, und diesen

Teil nun, der zuerst auf die Spiessenhecke des feindlichen Yorderlreffens sliess, mochten
die Luzerner bilden, während umgekehrt die Unlerwaldner, als dem Hange nach der
letzte Ort, jedenfalls auf dem linken Flügel standen. Von hier aus, d. h. vom vordersten
Gliede dieses linken Flügels, konnte der Angriff der Luzerner wohl beobachtet werden,
und so sahen die Unlerwaldner die vergeblichen Versuche, durch Einbauen auf die
Spiesse, die unnahbare Hecke zu durchbrechen. Wenn nun aber der Feind zum Angriff
überging und im Vorrücken alles niederstach, was nicht weichen wollte, so erwies sich

die Lage bald genug als eine ganz verzweifelte, die den Eidgenossen insgesamt keine
andere Wahl in Aussicht stellte, als schliesslich entweder zu fliehen oder zu sterben.

Wer baff nun aus dieser äusserslen Not? Auf diese Frage antwortet uns die
schon erwähnte Ziircherchronik kurz und gut: «Do half der allmechlig got.»

Auf welchem Wege aber das geschah, darüber giebl uns Justinger wenigstens
eine Andeutung, indem er sagt: «Bald Hessen die Eidgnossen von dem spitze und
Helfen in die Herren, und singen so grülich mit den halbarten, daz mit vor den streichen

geslau mochl. Zeliand gab got den Eidgnossen daz gliigk • u. s. w. Diese Worte werden
von Schweizer (S. 16) dahin gedeutet, dass die Eidgenossen nach erlittenem Schaden

den gegen die feindliche Front gerichteten Angriff mit dem «Spitz» aufgaben und sich

nach links wandten, um nun den Feind auf dessen rechter Flanke anzugreifen.

Eine solche Bewegung in nächster Nähe des Feindes war freilich nur ausführbar,
sofern dieser ruhig stehen blieb und es verschmähte, den Zurückweichenden durch
sofortiges Nachrücken auf den Fersen zu bleiben. Zudem aber dürfte es doch einige
Verwunderung erregen, wenn er einen solchen Flankenangriff ruhig geschehen Hess,

ohne dass sein zweites Treffen, das ja noch zu Pferde sass, auch seinerseits den

umgehenden Eidgenossen in die Flanke gefallen wäre. Noch mehr jedoch fällt für uns
der Umstand ins Gewicht, dass ein Flankenangriff der Eidgenossen einen bessern

Erfolg als der anfängliche mit dem «Spitz» nur dann haben konnte, wenn im feindlichen
Vordertreffen einzig die Front mit Spiessen bewehrt war, die Flanken aber nicht. Dass

dem aber so gewesen wäre, das müssen wir durchaus bezweifeln, und schon deshalb

erscheint es uns als ein unhaltbarer Ausweg, die fragliche Stelle bei .luslinger auf einen

Flankenangriff deuten zu wollen. Seine Worte sagen uns einfach, dass die Eidgenossen

') Diese Redaktion ist bei Dierauer, Chronik der Stadt Zürich, mit No. 0 bezeichnet ; s. ebend.
S. 12ö i. d. Auni.

*) S. Jtisliuger S. lttd,



den Angriff mit dem «Spitz» aufgaben und hierauf an anderer Stelle einen neuen

versuchten, der gelang. Wie das nun aber zuging, darüber weiss auch er offenbar
nichts Näheres, sondern hiefür sind wir einzig auf jene Redaktion der Ziircherchronik ')
angewiesen, welche nicht nur Winkelrieds Zuruf «si lluchinl» erwähnt, sondern vor
allem auch dessen Thal mit den Spiessen.

Laut diesem Berichte sah der hier nur als «getrüwer man» bezeichnete Held,
«das es so übel gieng und die herren mit iron glänen und spieszen allwegen die
vordreslen nider stauchent, ee das man si aida erlangen mücbli mit den ballenbarlen.»
Kr sah also aus dem vordersten Gliede, was am «Spitz» vorging, und konnte sich nicht
verhehlen, dass dieser ungleiche Kampf für die Eidgenossen mit einer Niederlage enden

müsse, dass somit in Kürze auch für ihn keine andre Wahl bleiben werde, als zwischen
Flucht und Tod. Nun slossen wir wohl kaum auf Widerspruch, wenn wir annehmen,
dass auch bei Sempacb so gut wie in mancher andern Schlacht, sich Leute fanden,
welche der Flucht einen ehrenvollen Tod auf dem Schlachtfelde vorzogen. Unter den
Helden aber, welche das letztere wählten, gab es je und je auch solche, die bis zum
letzten Augenblicke sich bestrebten, ihr Leben, das mit Ehren nicht mehr zu retten
war, so leuer als möglich zu verkaufen, d. h. dein Feinde noch möglichsten Schaden

zu lliun. Wir trauen somit dein Winkelried zwar ein Grosses, aber nicht ein
Unerhörtes zu, wenn wir annehmen, dass er die Niederlage, die er nicht überleben wollte,
wenigstens im Sterben noch abzuwenden versuchte. Die Ursache des Verderbens war
offenkundig die Hecke von Spiessen, und diese zu durchbrechen, daran wollte er sein
doch nicht mehr zu rettendes Leben noch wagen. Von dieser Absicht beseelt, konnte
er wohl seine nächsten Wafiengefährlen aufrufen, ihm zu folgen, und um hiezu auch

den übrigen Haufen der hinter ihm Stehenden anzufeuern, war sicher kein Zuruf so

geeignet als der, dass der Feind llielio. Wir fassen daher diesen Ruf nicht als die
Verkündung einer Thalsache auf, sondern lediglich als eine Kriegslist des dem Tode
sich Weihenden.

Doch wenden wir uns nun zur Thal, zu den Spiessen. Von unserni Helden singt
das Lied: «llieinil so tot er fassen ein arm vol spieszen bliend;» und dein entsprechend
hat ihn auch die Kunst von jeher so dargestellt, dass er mit seinen Armen eine Menge
von Spiessen umfassl. Die Ziircherchronik jedoch sagt nur: «Do Irang der erber from
man hinfür und erwusle so vil spiesze, was er ergriffen mochte, und Irukt si nider,
das die Eidgenossen die spiesz alle abschlugen mit den hallenbarlen und do zii inen
kamen.» Wenn nun G. v. Köhler darauf hinweist, dass jeder Ritter den Raum von
3 Fuss in der Front einnahm, und dass Winkelried mithin kaum mehr als zwei Spiesso
zugleich erfassen konnte, so ist das an und für sich ganz richtig. Doch als ebenso
sicher dürfen wir annehmen, dass gegen den verwegenen Eindringling sogleich
auch die Spiesse aller Neben- und Hintermänner sich richteten, um ihn zu durchbohren.
Für einen Augenblick war also der sterbende Held jedenfalls von einem Kranz von
Spiessen umgeben, und wenn auf diese sofort die Hellebarden seiner Gefährten niedersausten

und sie entzwei schlugen, so war die Hecke durchbrochen. Jetzt aber galt es,
ungesäumt in die Lücke einzudringen und den Rittern auf den Leib zu rücken, so dass

') Diese, Redaktion ist in Dierauers Ausitahe mit Nu. 8 bezeichnet; s. elieiul. S. 121 in der Anm.



sie zum Kampfe von Manu gegen Mann sieh genötigt sahen. Der lange Spiess, der

bisher den Eidgenossen so verderblich gewesen, war in solchem Handgemenge keine

brauchbare Walle mehr und so musslen die Hiller zum Schwerte greifen, während die

Eidgenossen nach wie vor ihre dem Schwert überlegenen Hellebarden schwangen und

somit im Vorteil waren. Nun war allerdings die Spiessenhecke zunächst nur an einer

Stelle durchbrochen. Doch das hieraus entstandene Handgemenge grilT nalurgemäss

nach allen Seilen um sich, so dass auch die Nebenmänner derer, die gegen Winkelried

gestochen halten, sich aus nächster Nähe bedroht sahen, also ihre langen Spiesse nicht

mehr gebrauchen konnten, sondern das Schwert ziehen musslen. Wollten aber die

Fernerstehenden noch mit ihren Spiessen zur Hilfe herbeieilen, so wurde dadurch die

bisherige Ordnung der Front vollends aufgelöst, und an ihre Stelle Irai das immer

allgemeiner werdende Handgemenge, in welchem, wie schon bemerkt, die Eidgenossen

inil. ihren Hellebarden im Vorteil waren. Diese gänzlich veränderte Lage aber war die

Frucht jenes Einbruchs, den ein Held mil Aufopferung seines Lebens ermöglicht halle.

Weder an der Thal selbst noch an ihrem Erfolge linden wir daher etwas Unmögliches.
Wohl aber giebl sie uns die einfachste Erklärung jener gul beglaubigten Thalsache,

dass die Eidgenossen anfänglich grosse Not litten, aber dennoch nicht unterlagen.

Verfolgen wir nun noch den weitem Verlauf der Schlacht, so mochte allerdings
auch die schwerere liüslung das ihrige dazu beitragen, dass an diesem heissen Tage

im Handgemenge die Hilter bälder ermatteten als ihre Gegner.

Herzog Leopold aber, der das zweite Treffen führte, scheint die zunehmende Not

seines kämpfenden VordertrelTens erst dann recht erkannt zu haben, als er in dessen

Milte das österreichische llauptpanner sinken sah. Wold befahl er nun dem zweiten

Treffen abzusitzen, um zu Fuss ins Gefecht einzugreifen. Doch dieser Befehl wurde,
wie Gregor Ilagen berichtet, zum Teil mit grosser Langsamkeit ausgeführt: »an dein

selben dienst waren clleich gar lieg » So mochte es denn wohl geschehen, dass das

VordcrlrcITen schon in Auflösung begriffen war und auf das zweite zurückwich, noch

bevor dieses sich gehörig geordnet und seine Spiessenhecke gebildet hatte. Die beiden

Treffen verschmolzen sich daher nur zu einem gemeinsamen Durcheinander, das sich

der nachdrängenden Eidgenossen zu erwehren suchte, so gul und so lange es noch

ging und in diesem Gewühle liel auch Herzog Leopold. Das zu Pferde gebliebene

dritte Treffen aber, das noch hätte eingreifen können, suchte beim Anblick der

zunehmenden Bedrängnis der zu Fusse Kämpfenden «las Weile und damit war des Ausgang

des Tages endgiltig entschieden.
Fassen wir das Schlussergebnis kurz zusammen, so weicht unsre Aulfassung der

Schlacht bei Sempach von derjenigen Schweizers allerdings darin wesentlich ab, dass

wir den Winkelried nicht nur als einen «Kufer im Streit• wollen gelten lassen, sondern

als das Entscheidende seine Thal betrachten, ohne welche der ganze \erlauf der

Schlacht fiir uns unerklärlich wäre. Das schliesst jedoch keineswegs aus, dass itn übrigen

durch Schweizers Studie unsre Kenntnis dieses denkwürdigen Ereignisses um einen

weiteren Schrill ist vorwärts gebracht worden, und schon dafür gebührt ihm jedenfalls

der aufrichtige Dank aller Unbefangenen.
.1. Ilernuulli.



3. Das Schweizer-Panner im Dome zu Krakau.

Als im Jahre 1410 König Ladislaus V. von Polen und der deutsche Ritlerorden
die lange dauernden Streitigkeiten dem Entscheide der Waffen iiherliessen, riefen sie aus

allen Landen die Ritterschaft unter Zusicherung «guten riehen soldes», wie Tschachtlan,
meine Handschrift von Diebold Schillings Berner Chronik und die auf der Sladtbibliolhek in

Luzern liegende Handschrift von Königshofen-Justingers Chronik bemerken, zu Hilfe.
Hein deutschen Orden zog die Ritterschaft in so grossen Scharen zu, dass die geizigen
Ritler meinten, der Söldner wären zu viele, sie miissten zu viel (leid ausgeben, «des

sie doch genug haltend, als man seil». «Und vor karkeit liessen sy vil ritlerschafl

von Inen ritten. Die selben rillenl zu dem kiing von Poland, dem waren sie goll
willkommen, wie gros volk er doch hat; wand man do seil, er helle zwürenlhunderl
liiscnd man; das warend halb beiden, und darzu grosse ritlerschafl. Und lies das über

gell gan.»

Voigt schätzt in seiner Geschichte Preussens VII, GO—85 das Polenheer auf

108,000 Mann, jenes des Ordens auf 88,000. Unter den Truppen des Ordens, die am

15. Juli 1410 in der Schlacht von Tannenberg geschlagen wurden, befanden sich auch

Schweizer-Söldner, die mit einem eigenen Panner hergezogen waren. Dieses liel den

Siegern in die Hände und hing in der Domkirche zu Krakau. Auf rotem Fahnenluche

von l5/8 Ellen Länge und 1 '/a Ellen Breite sehen wir, wie man sagt, einen weissen

schreitenden Wolf mit schwarzer Zunge. Der Schaft am Tuche ist blau.

Die älteste Abbildung dieses Panners giebl Stanislaus Drurink de Cracovia 1447

in der Schrift Banderia Prulenoruin mit folgender Bemerkung: Banderium Gentis et

nacionis Sweyczerorum qui propriis suinplilms Magislro et ordini lulerant subsidiuiu.

Cuius ferenlarius erat El ideo suae nacionis suaeque regionis et gentis deferebat

pro signo vexillum.

Vgl. v. Kotzebue. Preussens ältere Geschichte III. 97 (Die tapfern Schweizer

standen trotzig unter ihrem roten Wolfe). Mémoires de la Société Impériale d'Archéologie
de St. Pélersbourg, 1850 und 1851. F. A. Yossberg, die Banner des deutschen Ordens

und seiner Verbündeten, welche in den Schlachten des XV. Jahrhunderts an die Polen

verloren gingen pag. 892—408; Tafel VII. 17; 1851, V, 18 folg., 8—40. — F. A.

Vossberg, Banderia Prulenoruin, Berlin 1849, p. 29. Märkische Forschungen IV, 2, 193 ff.

Berlin 1850. Scriptures rerum Prussicarum IV, 22.

Ist nun auch in dem beschriebenen Panner durchaus kein Kriegszeichen der
Schweizer. Nation zu erkennen, so ist doch höchst wahrscheinlich anzunehmen, dass

irgend ein Söldnerführer Schweizer nach Preussen gebracht habe. Denn gerade damals

waren mehrere aus der heuligen Schweiz stammende Ordensritter in Preussen wie
U. von Stoffeln 1408 in Elbing, Peter von Laudenberg 1409—1420 Vogt in Soldau

und Plleger in Orteisburg, Arnold von Baden, Comlhur zu Schlochau, der zu Tannenberg

fiel. Söldnerführer aus der Schweiz, die bei Tannenberg fielen, waren
wahrscheinlich Peter von Frohburg und Hans PfylTer (Voigt, Namenscodex 120, 122) und
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Gütz Mönch von Müneheuslein, der 1411 «an den Heiden blieb» (Jahrzeilbuch des

Steinenkloslers in Hasel), allein zu keinem derselben passt das Wappen. Schon Vossberg

bat es eigentümlich gefunden, dass der Wolf nicht der Hegel nach, gegen den Fahnenschaft

gerichtet ist.

Einen weissen Wolf führen z. H. die von Hunwyl — in Obwalden, Luzern und

Küssnach begütert — im Wappen. Nach den Wappenbüchern des 16. Jahrhunderts

allerdings nicht in rotem, sondern in blauem Feld, nicht schreitend, sondern zum Raube

geschickt. Nun ist in dem Werke des St. Rrurink wenigstens der Pannerschafl blau.

War das Panner beschädigt in die Hände der Sieger gefallen, so mochte die Abbildung
vielleicht unrichtig gezeichnet sein.

Gerade die Hunwyl von Luzern und Obwalden halten damals Beziehungen zum

deutschen Orden. Als im Mai 1408 Hans von Hunwyl in den deutschen Orden

eintreten wollte, verkaufte sein Vater, Herr Walther von Hunwyl, Bürger zu Luzern, den

freien Zehnten in der Pfarrei Sachsein (Geschichlsfreund XXVII, 105).
Es scheint also nicht ganz unwahrscheinlich, dass das Panner in der Domkirche zu

Krakau das Wappen eines Herrn von Hunwyl von Luzern darstellte. Dazu kommt noch

ein Hinweis im Nekrolog des Stiftes St. Urban, wo der Kleinsohn jenes Wallher von Hunwyl,

der letzte seines Stammes, beigesetzt wurde. Dort wird nämlich die Schlacht

von Tannenberg, dir 15 Wochen dauernde Belagerung von Marienburg und die mit
vielen Verlusten begleitete Rückkehr der Polen erzählt. (Geschichlsfreund X\I, 51).

Die Stellen in Justinger's und Schilling's Chronik, welche die Niederlage des

Ordens dem Geize der Ritter zuschreiben, deuten schon darauf, dass man in der Schweiz

an dein Kampfe ein gewisses Interesse hatte.

1st dagegen die Abbildung des Panners richtig, so fällt die von mir versuchte

Deutung des Wappenbildes dahin. Allein dann tritt auch eine andere Frage an uns

heran: ist nicht etwa ein Irrtum oder eine Verwechslung in den Inschriften zu den Pannern

vorhanden 1 Wir finden nämlich auf fol. 3, b unter Nr. 11 ein Panner von roter Farbe

mit einem weissen durchgehenden Kreuze, ganz den alten Schweizer-Pannern conform.

Die Inschrift dagegen lautet: Banderium Sancli Georgii in parle cruziferica quod miles

slrenuus, et qui turpe pulavit fugere Georgias Kerzdorf ducebal

Nun ist aber, wie schon Vossberg richtig bemerkte, hier gar nicht im Ohereck

des blauen Panners das Bild von S(. Georg mit dem roten Kreuz im silbernen Schilde

angebracht, die Farben passen gar nicht zu einein St. Georgen-Panner. Nichts liegt
also näher, als in diesem einfachen Kriegszeichen das Schweizer-Panner zu erblicken.

Die Inschriften rühren nämlich von dem Domherrn Johann Dlugoss in Krakau her,
der als sehr flüchtiger Geschichtsschreiber bekannt ist und auch hei mehrern andern

Pannern ganz unzutreffende Legenden angebracht hat, wie Vossberg schon hervorhob,

so heim Panner der deutschen Ritterschaft mit dem spitzen und stumpfen Pfeile, dem

von Westfalen und Möwe.

1st diese Deutung richtig, so haben wir die erste Nachricht dafür gefunden, dass

Schweizer-Söldner hei Feldzügen in's Ausland das allgemeine Kriegszeichen der Schweizer

gebrauchten. Das Panner mit dein Wolfe müssle einem Söhlnerfiihrer zugeschrieben

werden.
I)r. TU. v. Liebenau.
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Beilage (zu Dr. v. Liebenau: Sehweizerpanner in Krakau.)
Die Zahl der Schweizer, die um die Wende des 14. und 15. Jahrhunderts dem

Deutschen Ritter-Orden in Preussen als Brüder angehörten oder als Söldner dienten,
Uisst sich noch vermehren. Die grossen Unternehmungen des Ordensmeisters Conrad

von Jungingen (1395—1407) veranlassten auch Fernwohnende zur Theilnahme an den

Kreuzzügen. Hier nur einige Namen:

Graf Konrad von Kyburg war 1388—1391 Comlhur zu Nessau, 1391—1392 zu

Osterode, 1392 -1390 zu Balga, 1396—1402 Obersler Spilller; sein Bruder Rudolf
1391 —1402 Comlhur zu Rheden. Ein Johann von lleidegg war Pfleger zu Barten 1397,
ein Jacoh von Rinach 1394—1402 Pfleger zu Bülow und 1402—1405 Vogt zu Brathean.

Ein anderes Mitglied dieses Geschlechts enlschloss sich auch, dem Orden zu dienen,
wie aus folgender Urkunde vom 28. Juli 1399 hervorgeht.

Ich Heinsly von Rinach, Rulzsmans von Rinach seiligen elicher sun kund und

vergich offelich mit disem brieff als ich ininen lieben öheim Malhis von Bullikon minen

vogl ingeselzel und enpfolhen hab alles min gilt ligendes varendes wie daz geheissen
aid wâ es gelegen ist von der usrüsten und bereitung wegen so er mich gen Prossen

gericht hei. Da hab ich gebetlen den fromen vesten ritlere hern llenman von Mülinon

minen lieben öheim, daz er fur mich und an min stat von dem selben Malhis von

Bullikon ein redlining neme und da by der redlining sitze ze gelicher wise als ob ich

selb da were, und gibe ime da vollen gewalt von derselben redlining wegen ze

verhörende. Und ze einem ollen Urkunde und rechter vergichl, wenne ich obgenanler
llcinslin von Rinach eigins insigels mit hab, so habe ich gebetlen den erbern bescheidnen

Frydrich Efinger schulllieissen ze Brugg, daz er sin insigel für mich henke an disen

brief. Daz och ich obgenanler Fridrich Elinger von ernstlicher bete wegen des vor-
genanten lleinslis von Rinach min insigel oll'elich gehenkt hab an disen brieff, doch

mir und minen erben in all wege unschedlieh. Hie by warenl dis gezügen Heninan

von Oster (Ostra), her Berlzsiuan von Mullinen corlier Zolingen, Cunlzman Agslein,
Albrechl Biillin bürgere ze Brugg und ander erber hit. Diser brieff geben wart an

dem nechslcn meinlag nach sanl .lacobslag des heilligen zwelfhollenlag do man zall von

gols gehurt lusend druhunderl und niintzig jar dar nach im (nûn)den jar.
Die Urkunde, die in meinem Familienarchive liegt, ist beschädigt und lässl das

Dalum (niinden) jetzt nicht mehr genau erkennen ; eine ältere Dorsalnotiz nennt die Zahl

1399. Der verwandtschaftliche Zusammenhang der handelnden (durch Sperrdruck
bezeichneten) Personen ist laut gefälliger Mittheilung von Dr. W. Merz in Aarau folgender:

Rudolf

f nach 1338
v. Trostberg, Ritter

Elisabeth

f 1360
cj. Mathias v.
Rüllikon, Ritter

f 1375
Mathias v.
Bült ikon
f 1402

c.j- Margaretha
v. Ostia

Verena

f 1379
cj. Johann v.

Rinach, Hilter

Margaretha
1347—1367

cj. Egbrechl v.
Miilinen, Riller

Riitschniann
v. Rinach

f 1386

Ha ns

Albrechl
f 1386

Ritler
cj. Cacilia
v. Rinach

Rerchlold
(BeiTschmann)

II eil mann
Riller

H'\ F. r M Uli)



4. Nachtrag zum Streit über den Umgehungsweg in der

Calvenschlacht.

Links von Taufers erhebt sich der Schlingenberg, welchen die rhälischen Truppen
1499 erstiegen, sagt Campell in seiner Topographie und in der Geschichte fügt er

hinzu: Einen Teil ihrer Truppen schickten sie (die Bündner) den links gelegenen, fast

unübersteigbaren Berg, auch Schlingen genannt, wo die Burgen Rolund und Reichenberg

sind, hinauf. Die Verfechter der kürzeren Route bezüglich des Umgehungswegos

(Arundathal-Route, auf der Miinslerlhaler Seite) in der Calvenschlacht haben sich

bekanntlich namentlich auf diese Stellen berufen. Vergeblich wies ich wiederholt in

meinen Publikationen darauf hin, dass Campell auch bei Beschreibung der Gemeinde

Schleis im Vinlschgau sagt: «Ilue Raîlicus ille exercilus suprameinoralo hello Irans
Schlingiam missus, ex monte descendit», und dass er den gleichen Berg wieder bei

der Schanze im Engpass unterhalb Taufers erwähnt, während er den Uebergang vom

llinalhal nach Mals über den heutigen Schlingenberg nicht kennt.

Heule bin ich in der Lage, nachzuweisen, dass sich Campell geirrt hat, dass der

Schlingenberg oder Schlingia, wie er ihn nennt, auch zu seiner Zeil da lag, wo

er heute noch ist, nämlich gleichbedeutend ist mit der Alp und dem nach dem

Vinlschgau führenden Pass Schlingia, im obem Uinalhal. Für das Jahr 1H70 halle ich

bereits nachgewiesen, dass der Munt Schlingia damals identisch war mit dem Berg
Sursass, aber man führte in Altdorf an, in hundert Jahren (also seit Campell) könne

der Bergname gewechselt haben.

Ganz zufällig fand ich nun in den Bundestagsprolokollen im Staatsarchiv in Cliur

folgende Stellen : «Am 23. Juni 1582 vor gemeinem Go Uhus insonderheit;
betreffend ein gspan enlzwiischende dem Herr Apt zu S. Mariaberg und der gemeinde

Sinss, diewil der Apt ein borg von ime zu lechen hat und aber die Lechenzinss

3 Jaren nil bezahl worden seindl, derhalben die von Sinss iren berg zu iren banden

nemen wellende, der Aptl aber sich rechtenz erbitt, ist geordinirtt, dieweil sy von

Sinss den berg habende lassen veraresliren uff recht, lass man dz verbot gutt sein.«

Also der Abt von Marienberg hat einen Berg von der Gemeinde Sins oder Sent

im Unterengadin zu Lehen und da er den Zins nicht bezahlt hat, will ihn die

Gemeinde zurücknehmen und lässl Arrest darauf legen.

1583 am 8. Juni vor gemeinem Got thus: «Enlzwüschend dem 11.

Prälaten und der gemeinde Sinss von wegen des berges Schlingen genampt in Sursäss
gelegen, ist uff begeren seines gesandten, dz er by sygel und brieff geschützt werde

oder aber dz iinme vergiint werde, dz er möge Kundlschafften einverneinen erkenndl

worden, die 2 Abscheide vormalen hierüber nssgangen in knifften und so for lierr
prolal dassTCchl anrüfft und ime von einem grichl zugelassen wurde mag er als dann

kundlschafft einverneinen.»

Hier erfahren wir also, dass der Streit sich um den Schlingenberg in Sursäss

dreht. Jedenfalls handelte es sich auch um Grenzsireiligkeiten, denn aus dem Jahr
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1588 stammt eine Grenzurkunde zwischen Seilt und Mariaberg, die uns erhallen
geblieben ist und welche die Grenzen zwischen dem Gebiet der Abtei und der Gemeinde

(die heuligen Staatsgrenzen) festsetzt. Bis 1588 im Juni können wir in der that

obigen Streit verfolgen. Aus demselben interessiert uns nur noch, dass schliesslich,
24 Juni 1587, bestimmt wurde »setzt man das Hecht gen Zernez», dieweil der

Berg uf unserm (des Golteshausbund) Grund und Boden. (10. Juni 1588). Warum

nach Zernez? «Nämlich in das nächste Grichl luth dess pundsbrieffs.» (29. Juni

1584) Auch in diesen Prolokollen wird der Berg meist Sursass genannt, so im Protokoll

vom 29. Juni 1584, «von wegen des bergs Sursass.» Einmal erfahren wir auch, dass

es sich um eine Alp handelt: Von wegen der Alp Sursass genampt. 6. Februar 1583.

Überblick: 1422 werden bereits zwischen Sent und Marienberg die Weidgrenzen
in Sursass geregell; zu Campells Zeit erfahren wir, dass Schiingenberg und Berg Sursass

identisch sind und dass es eine Alp ist. 1070 erfahren wir, dass Schills durch \ ertrag
mit Seilt verpflichtet wird, den Bergainaskerschafhirten freien Durchpass zu gewähren,

wenn sie vom Val del Bolscli (vom Ofenberg herkommend) gehen wollen, uni ihre
Herden am «Munt Sursass oder Schlingia». welcher Sent gehört, zu weiden. Zu diesem

Berg konnten sie nur von Scarl aus durch das Sesvennalhal gelangen.

liés umé. Soviel nur, um das ITkundeninalerial über diesen Streit zu

vervollständigen. Vielleicht giebl es eine Zeit, in welcher man die Streitfrage objektiver
prüft als dies bisher geschehen ist, und wenn die Distanzen nicht stimmen wollen, bei

dem weitem Weg (meine Dislanzangaben in den Hheimpiellen sind jetzt durch die

Pforzheimer Glubislen, welche auf dem Schlingenpass eine Clubhülle erstellten, da wo

der Weg aus Scarl und von Uina her sich treffen, bestätigt worden) eher darüber
nachdenkt, ob der Ausdruck «zu äugender nacht» vielleicht nicht ganz buchstäblich

aufzufassen ist. Auf jeden Fall trage ich gar keine Schuld daran, dass Campell, Ans-

helin u. a. melden, die Bündner seien über den hohen Sc Ii 1 ingenbe r g oder

den Munt Schlingia gezogen. Or. Valer in Ghur.

5. Ein Brief des Thomas Platter an Landeshauptmann Peter Owlig

in Brig.

Nachstehender Brief des berühmten Humanisten Thomas Platter Andel sich auf

einem Folioblall im Archiv der Familie v. Slockalper in Brig (A. No. 12). Peter Owlig,
au den der Brief gerichtet ist, war ein Sohn des 1528 verstorbenen Kastlans Anton

Owlig und hatte zu Zürich und Mailand studiert. 1519, 1521 und 1525 war er Kastlan
des Zendens Brig, 1537 im Dezember wurde er zum Landeshauptmann von Wallis
erwählt. Sein Tod fällt in das Jahr 1540. Er besass das Brigerbad, das um diese
Zeit in grosser Blüte stand. Anlässlich seiner Badefahrten nach diesem Ort machte
Platter mit ihm nähere Bekanntschaft. (Thomas Platters Selbsbiographie Ii. v. Fcchler
S. 88).



Der Brief trägt keine Jahrzahl, isl aber wohl 1538 oder 1539 geschrieben
worden.

Domino Pelro Owlig Baiivo Yalesiensi Thomas Plalterus s. p. d.

Yix tandem aiisns fui ad luam Celsiludinem. vir prudenlissime, literas dare, nisi
privatif quasdam causaj fuissent, qua- iinpulissent, sileulio, nl antehac, vitam transegissem.
Primuni itaque in geilere de meis et meorum rebus, deinde pauca, qu;e ad Tuam Domi-
nalionem pertinerc videbunlur, persrribam. Salva igilur suinus omnes valeludine. quolquol
e palria discessiinus, et valemus; tamelsi accideril nobis, quod minime pulabamus, adeo

nihil est in reruin natura perpeluum aul stabile; quod scilicet dum in ipso cursu sludiorum
essennis et res pulchre insliluissemus, peslis civilalem ita undeque invasil, ul amplius
lulum illic manere non viderelur. Ego quidem non dubilassem qualemcumque casum expec-
tare, sed verebar, ne si quid meis diseipulis accidissel, paruin suis defendere possem aul ine
excusare. Adii itaque quosdam ex Senatu; consulo ul locum, quo commode perfugere possim?

commonslrent. Hic illi boni vi ri non aliter rein si hi curie esse, quam si sua res ageretnr.
oslenderiinl. .Missisque legalis ad Liechlslal aliis de causis, hoc eliam illis in mandatis
datum est. ul mihi el nieis hospilium curent, id quod diligenlissime fecerunl. flaque
illuc migravi cum tola mea f'amilia el liberis, neque quod Studium alliiiel hie quicquam
illis inconnnodi evenit, habenl suas lecliones el cielera u-qiie ul in eivilale; ego si quid
hie incommodi est, u( est phiriinuin, fero, idijue propter expensas, sod spero, illos a-quo
iudicio resliinaluros. Tantum de illis ae me ipso. ')

Yenio ad Tuain Dominalionem. Yenil ad me Joannes llorlensis. quode in Thermis
loquuli sumus, atlulit mihi a Tua Huinanilale literas commendalilias. Neque hie
argumentum earum reeensere necesse est. Diligenler ilaipie Basileiu singula perquiro el

inlerrogo, sicubi hmrerc possil, reperio nihil; eleemosynas forlassis tandem impelras-
sem. sed non admodum videbalur ill is alTeclare, el ul apud Tuam Dominalionem pace
el venia liberaliter et cilra invidiam, quod de illo senlio, dicam, Er weri, wil mich

bedenken, gern fer aiilii, wen er es vermechli. Non didicit servire nec miseriam
pali. Reslabant dies decern qiiuni mihi ad nundinas Erancofordienses eunduin erat.
Jussi, ul interim ineciiin esset, dum irein Argenlinain, mansil, duxi meis expensis
niecuni Argenlinani, si quid isthic spei sese ostenderei. Hinc ubi deveniinus, commendo
Simoni l.ilhonio, cognalo nieo. de ipio Tua lluinanilas forlassis audivil, hic Ludimagi-
slrum illic agil. Ilunc illiiiu commendo, dum ego rediero ex nundinis. Accepil, ac

lubens quidem. propter Luam eominendalionem. Nie necesse est staluin lilcrarium Argenti-
nensium reeensere obiter. Derrevil Magistrates Argenlinensis, omnes Scholas in uno
loco esse, ei iiionasleriuiii Priedicalorum sanxerunl. illic ordinarunl omnes in classes

seplem, hypocausla quinque el furnaces quatuor. Bum igilur ego discessi meus cog-
nalus adit scholasleres (die schiilherren) rogal, 1111:11 quid loci Joani Hortensie inveniri
possil unde victuin habeal. Tum illis non inutile, si 11011 rerusaril. visum est ilium
islis fornaeibus calefaciendis pradicere. el victuin, hospilium el ledum, denique pari
iure fore cum reliquis, qui illic undique eivilaliluis niilriunlur, hic posse ipsuin esse

inier iuvenes doclissiinos, et omnes lecliones audire, et ul brevibus dicain, 11011 inferiori

') (Mi^odaclitcs Ereignis berührt Platter aueli in seiner Autnbiogrn|>liie S. 98.
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forluua fore quam doctissiini, nobilissimi el dilisimi quique, modo curarel hos fornaces

ne quid incommodi acciperenl ex illius negligentia. Simon meus hac conditione audita,

gaudio elatus domum subito recurril, nuntiat et cailera. inlerea ego ad ipsos redeo

Argenlinam, refert Simo quid illius causa egeril. Plaucuil ita nobis conditio, nunc
aul numquam salver, si mihi uxor non esset, ego mihi eiusmodi condiliones oplarim.
Interrogo ipsum, quid ais, placetne an non, ille vix tandem respondit, placet. Displicuil
turn id mihi in iilo, ul qui 11011 daret manifesta indicia l;i>liti;i*. Cum possit una hora

expedire quolidie unde eerlissimus sit viclus. Simo meus libros el reliqua administrai.
Tandem ait, spero Dominum Balivuiu missuriim ad a'stalem aliquot pueros, unde vicluin

liabeam, id obsecravil ul ad le perscriherein, promisi. Cœpi eum obsecrare el insti-

luere, quomodo liane fortunam, si non omnibus modis placeret, tarnen ieslimarel, quod
destitutes esset omni spo, ut sese huiniliarel, me annis quinque Siinonem sex iioc

forisse, cum non esse panis ex ea re. Sod quid ego dicam, trislior erat. Rogavi deni-

que, ul sese huiniliarel et omnibus se subdilum el benevolum pra-berel. Sed vereor
certe ut servire non possit, nescil, nec didicil pali quicquaiu, el natura est aroganlior,
denique nescio quern docere possit, cum parum didicerit ipse, el moribus non usque
adeo composilis fiel. El Simon meus nuper ad me scripsil, er wolle anfan stoltz sin.
Hoc vilio eerie laborat. Sed alias plura de hoc, luec.aequo animo quarso ul a me

accipias, et tibi ilium commendo, nam quanlo minus agnoscit suam miseriain, tanto

niagis illi condolendum est. Ignoscas men* loquacilati.')
Oro liiam Dominationein, ul, quod coram pollicili lui in us, serves, ul quemad-

modum ego foris, In domi cures iuvenlulem bonis literis imbuendam, nam istud ulrius-

que officium est, nec nostrum solum sed omnium quibus dominus verilatis agnilionem
dedil. Commendalo qiueso me nostra' palrhe proceribus, el sinislram de me concep-
tam opinionem, quantum in to est. reslinguas. Nequc sinalis banc legem prorogari.
ne qui posthac inillanlur ad civilales, quas Lulheranas vocant, into potius si quid do-

liium reversi peccarinl supplicium ab illis pro delicti ralione suinatur. Salutalo ineo

nomine lloneslissimam tuain iixorem, et filiuin Pelrum, iilinam ille mecum iam sit, 11011

''redis quam pulchre illi pergam. Sed Basileam reverses eliain diligentius quam hac-

lenus lueorum curam agere polero, cum sim jam faclus Ludimagisler Basilea- in siinimo,
quod üfT Riirg vocant. Ileus Oplimus Maximtis Te diu nostra- palria- incolumen

coiiservet.

Datum in Liechstal 26. October.
Tua; Dominalionis
Obsequenlissiiniis.

LA lergo] Domino Petro Ovlig Nationis vallesia; Raiivo, Patrone suo plurimum
observando. Blallerus. /J- hnesch. Prof.

') Johannes Horlensius dürfte wold identisch sein mit Johannes im Garten, dem jüngern
1547, 31. Dec. als Rector des St. Markusaltares auf Mund auttritt. V. liliittur aus der Walliser

Geschichte II. 96.
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6. Einige Notizen zum Verzeichnis der ältesten Schweizerkarten

l)io Kanlonsbibliolhek von Graubünden in Chur besitzt in ihrer niehl unbedeutende)
Karlensammlung u. a. drei sehr schöne alle Schweizerkarlen (1555, 1563, 1566), di<

sonsl in der Schweiz an keiner öfTenllichen Bibliothek und in keiner Vereins- odei
Privalsammlung vorkommen und somit in der Schweiz vorläufig als Unika zu belrachlei
sind. Wenigstens sind sie in den bekannten älteren und neueren Katalogen von Schweizer
karten entweder gar nicht oder nur ungenau verzeichnet, werden auch in den
kartographischen Arbeiten von Wolf, Graf, Amrein u. a. nicht herangezogen, und auf den
kartographischen Ausstellungen in Zürich (1883), Bern (1891) und Genf (1896) sine
keine Exemplare zum Vorschein gekommen.

Die erste Karte (Signatur K A 78') trägt keinen eigentlichen Karlenlitel, sondern
in feiner künstlerischer Umrahmung (Ornament Cartouche) unten links die Widmung:
Jodoco à Meggen Lucernali || Pra-lorianorum Pra-feclo || Ant. Salamanca S(ahitem). II

Heluetios oliin uir clariss. nunc Suiceros Gallorum genlem bellicosissimam fuisse, eorum ||

in omni sa'culo praeclare gesta leslanlur. Il;ec regio (folgt ein geographischer
und politischer Exkurs und das Motiv der Widmung) Vale. || Bonuc oo. I). LV.
und unterhalb am Hände: Jacobus Bossiiis. Belga, in ms incidebal. — Masslab nach
Miliaria lleluelica, reliefarlig, 60X44.

Es ist offenbar die gleiche Karle, welche Maller (Bibliothek der Schweizer-Geschichle
1. Theil pag. 4) als Nr. 18 verzeichnet: «Anlonii Salamanca mappa Helvetiae Jodoco
à Meggen Lucernali pra-lorianorum pra-feclo dicala. Homo- 1555 » *) — mil dem
Zusätze : «Diese zierlich gestochene Landkarle beiludet sich in dem bereits angezogenen
Königl. Cabinet» (auf pag. 3: «zu Paris im Cabinet des Estampes des Königs»), Die
von Haller eingesehene Karle beiludet sich heule in der Bibliolhèrfue Nationale in Paris
und stimmt in allem genau mil der Karle in unserer Kantonsbibliothek überein. Der
in der Bild, der Schw.-Geschichle I 18 unter Anführungszeichen verzeichnete Titel
ist also nicht der Karlenlitel, sondern wurde von Malier aus der Widmung gebildet.2)

Die beiden anderen Karlen haben ebenfalls keinen besondern Karlenlitel, dagegen
die gleiche Widmung (nur ist bei beiden «Aul. Salamanca S.» und das Ornament der
Einrahmung weggefallen), und sie stimmen auch in der Nomenclatur, in der kartographischen
Ausführung und in der Karlengrösse so ziemlich ganz mil Salamanca's Originalausgabe 1555
üherein, sodass sie als weitere Auflagen derselben gelleil können. Die erste (Signatur
K A 782) isl erschienen: Venetijs Anno * M * I) * L XIII # — und hat den Zusatz
am unleren Hände links: Paulus de Furlanis Veronensis Fecit. — Maller kennt diese

') Die «Bibliographie der Schweizerischen Landeskunde» i Fase. IIa. pag. 28) hat. offenbar

ohne weiteres den gleichen Titel aus Hallcr's Bibliothek heriibergenonnnen.
') Salamanca's Karte (1555) wird zuerst in Simler's Vallesiœ Descriptio 1574 auf

pag. 12-' unten erwähnt (Heluethe tabula Roma; édita). — Bei Nordenskiöld pag. 11!»
Nr. 23. — Sie ist reproduziert in: Remarkable Maps of the XV, XVI and XVIT centuries.
Amsterdam, Fred. Muller & Comp. — part V-VI. 1897 Nr. 21.



Ausgabe nicht, und sie ist bisher in gar keinem schweizerischen Verzeichnis erwähnt
werden. Davon besitzt unsere Kantonsbibliolhek nur eine schöne Reproduktion in
etwas reduziertem Formal (47X36). Das Original ist im Besitz der Universitätsbibliothek

in Leiden.

Während die Originalausgabe 1555 und die zweite Auflage 15(13 kein Kolorit
zeigen, ist die dritte Auflage (Signatur KA 78 ') schön koloriert à l'eau-forte. Sie ist

erschienen: Yenelijs Anno M. I). LXYI. — und zeigt unten links am Rande den gleichen
Zusatz: Paulus de Furlanis Yeronensis Fecit. — Malier hat die gleiche Karle unter
No. 87* (I. c. pag. 15) mit unrichtiger Jahrzahl aufgeführt: «Helvetia per Paul, de

Forlanis. Veronens. Venet. 1567.»2) ,In der Raymund Kraftischen Sammlung No. 226.' —
Das Sternchen bei der Nummer (87*) deutet an, dass er diese Karte nicht selber
gesehen. Die Bibliothèque Nationale in Paris besitzt auch diese Ausgabe, und das dortige
Exemplar stimmt wieder mit unserem ganz überein.3)

Zur gleichen Kartenfamilie gehört noch eine ähnliche, nicht kolorierte Ausgabe

(ebenfalls ohne Titel und mit dem gleichen Dedikationstext, ohne «Yale» am Ende), im
Besitze des Zürcher Kartenvereins, die sich auf den ersten Blick als — kartographisch
und textlich — schwache und fehlerhafte Kopie der obgenannlen Karte4) kennzeichnet
(/.. B. sa'cullo — Suicri — mnneis — wiuelsparg— Occides (am Rande) — Miliaria Eluelia

etc. etc.). Am Schlüsse der Widmung steht: Yenelijs Anno 1566. Apud Ferdinädo

Berlelj: Dominions Zenoi Y. excndebat (sie) — korrigiert excindebal (sie). -— Es ist die
Karle, welche in der «Bibliographie der Schw. Landeskunde» (Fase. Ha pag. 28)
verzeichnet ist: «Berlely, Ferdin., Schweizerkarle (ohne Titel). Gest. Dom. Zenoi. Venedig
1566.» Es kann kaum einem Zweifel unterliegen, dass Malier die gleiche Karle als

No. 20* (I. c. pag. 5) anführt: «Helvetia1 anliqua: Tabula Dom. Zenoi 1566» (ohne weitere
Angabe, wo er den Titel gefunden). Auf die nämliche Karle bezieht sich höchst
wahrscheinlich auch Hallers Bemerkung unter No. 18 G- pag- 5): «Eine andere Aullage
(von Salamanca's Karle 1555) ist zu Venedig 1556 bey Ferdinand Berteiii
herausgekommen.» Diese Angabe beruht wohl auf einer Verwechslung der .lahrzahl 1556 mit
1566.°) Möglich wäre es immerhin, dass Berlelj schon im Jahre 1556 in Venedig
eine Kopie von Salamanca's Karte (Roma: 1555) edierte, wie er im Jahre 1566 die
De Furlanis'sche nachdruckte.

') In der „Bibliographie der Schweiz. Landeskunde" (Fase. IIa pag. 28) hat der
Haller'sche Titel die auffallende Gestalt erhalten: „Foylanis, P. de, Helvetia. Veronas. Venet.
1567."

") Diese beiden Auflagen (1561Î und 1566) scheinen noch seltener zu sein als
Salamanca's Originalausgabe. Nordenskiöld hat sie nicht citiert.

#) Dass es eine Kopie der De Furlanis'sclien Karte ist, geht schon ganz klar daraus
hervor, dass der dortige Druckfehler der Widmung, nämlich „Eydgnosscm", einfach her-
Uhergenommen wurde.

4) In diesem Falle bezeichnen die in der „Bibliographie" (pag. 28) unter Salamanca
'2. Aufl.), Bertely und Zenoi angegebenen drei Titel eine und dieselbe Karte. — Haller giebt
keine Belege für seine Behauptung an, und tliatsächlich befindet sich diese angebliche Ausgabe

von 1556 in keiner bekannten Sammlung.
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Alle diese Ausgaben sind selbständig, d. b. in keinem Atlas und in keinem
Werke erschienen. Salamanca's Karle ist jedenfalls die erste bedeutendere selbständige
Gesamlkarle der Eidgenossenschaft und der verbündeten Gebiete, daher erklären sich
wohl die innert kurzer Zeit erschienenen vier Auflagen. Sie ist zugleich auch die
erste Schweizerkarte, welche Norden oben hat, und zeigt in kartographischer Hinsicht
einen wesentlichen Fortschrill gegenüber früheren Leistungen auf diesem Gebiete. Hie

drei ersten Ausgaben sind Haritälen ersten Hanges geworden und gehören heule
antiquarisch, wenn sie überhaupt noch zu haben sind, zu den allerleuei'slen Schweizerkarlen.

G h il r. J. Candrein.

7. Nuntius Bonhomini auf der Tagsatzung zu Baden im Juni 1580.

Nachdem Johann Franz Bonhomini, Bischof von Yercelli, Ende Februar oder
anfangs März 1580 die eidgenössischen Lande verlassen und inzwischen seinen Bischofssitz

und Rom aufgesucht halle, brach er am 5. Juni in Yercelli neuerdings auf. um in
die Schweiz zurückzukehren. Ber Heiseplan war schon Monate zuvor feslgestelll. Wie
Bonhomini unmittelbar vor der Romreise am 21. April noch aus Yercelli dem Propst
Schnewly in Freiburg mitteilt, sollte er auf Befehl des Papstes nach dein Fronleichnamsfeste

(2. Juni) sich zuerst zu den tiraubündnern und hernach zu den Eidgenossen
begeben.') Auch Hitler M. Luvsi wurde schon zum vorneherein mit der Reiseroute

genau bekannt gemacht, sonst hätte er nicht am 20. Mai von Locarno aus an Kardinal
Borromeo schreiben können: «Befehlen Sie Ihrem Agenten in Rom, für die Ausfertigung
der Bulle zu Gunsten des Abtes von Engelberg zu sorgen und dieselbe dem Bischof
von Yercelli auszuhändigen, der auf St. Johann (24. Juni) in die Orte kommen muss.«
Am Schlüsse des nämlichen Briefes spricht Lussi die Hoffnung aus, dem Nuntius am

20. Juni in Baden seine Aufwarlungen machen zu können.2) Gerade im Momente der
Abreise von Yercelli (5. Juni) lässl Bonhomini auch den Propst in Freiburg des nähern

wissen, dass er jetzt nach Cliur verreise, hernach die (am 12. Juni beginnende)
Tagsatzung in Baden besuche und sodann nach Freiburg komme.8) Wie es scheint, dachte

der Nuntius nach seiner Ankunft in Chur einen Augenblick daran, von diesem

wohlüberlegten und detaillierten Reiseplane wieder abzugehen, auf den Besuch der Tag-

') Berthier: Lettres de Jean-François Bonomio à Pierre Schnewly. Fribourg, 1894. pag. 33.

Romain brevi, Deo bene juvante, proficiscar: post festum lamen Corporis Christi diem, ejnsdem Sancti-
tatis jussu in Rhaetiam atque ind» in Helvetiam reversants.

*) Wyinann: Aus der Schweiz. Korrespondenz mit Kardinal Karl Borromeo. Gescliichtsfreund,
Bd. Llll, S. 89 83. Inviandole nelle mani di Monsignor di Vercelli, che questo Santo Giovanni
deve venire nelli Cantoni. — Priegando V. S. III. mandare 1'inclusa (lettera) a Monsignore Reveren-
dissimo di Vercelli, dignissimo Nontio presso Signori Swizzeri, quale io aspettarô sopra la l)ieta in
Bada alli 90 Giugno, ove non niancarô di servirla et honoraria come mérita.

3) Berthier, 1. c. pag. 35. Literas tuas accepi, quibus nunc Curiam versas abiturus, raptim respon-
debo. Post Thennopolitana Comitia, Deo bene javante, ad vos redibo.
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Satzung zu verzichten und sofort nach Innsbruck zu reisen. ') Schliesslich blieb aber
doch das ältere Projekt Sieger.

Dass aber der Nuntius persönlich nach Baden gegangen, blieb lange völlig
unbekannt. Noch viel weniger schien man zu wissen, was der Bischof von Yercelli daselbst
verhandelt habe. Balthasar ist in der «Vorrede zu einer Geschichte der päpstlichen
Nuntiatur in der Schweiz» zu knapp, um sich mit Einzelheiten befassen zu können.2)
Das Gleiche gilt von Scolii's Skizzen über die verschiedenen Nuntien.3) AI. Slelller4),
J. Hollinger5). J. Lauffer0), L. Yullietuin,7) und Dr. L. Snell8) kennen bloss jene
Entschuldigung, welche AI. Lussi als Vertreter des Nuntius den Kalsbolen der XIII Orte
vortrug. Für die Anwesenheil des Nuntius beweist aber dies noch sehr wenig, da
Lussi die Entschuldigung anbringen konnte, ohne dass sein Auftraggeber persönlich am
Tagsatzungsorte zugegen war.

Den ersten, allerdings nur indirekten Beweis für seinen damaligen Aufenthalt in
Baden lieferte J. A. Balthasar9). Seine «Fragmente und Nachrichten von den
päpstlichen Nuntien in der Schweiz» enthalten nämlich eine Notiz des Inhalts, dass Bon-
homini am 3. August 1580 vor den gnädigen Herren von Luzern erschienen sei und
sie in erster Linie daran erinnert habe, was «er jüngst zu Baden, vor der
\ Orlen Gsandlen fürlragen.» Einen weitem indirekten Nachweis leistete J. K. Krülli
indem er 18(51 in den eidg. Abschieden uns mit dem Tag der V Orte vom 16. Aug.
1580 bekannt machte, von dem der Befehl erging: «Jedes Ort soll sich über den vom
Bischof von Yercelli jüngst zu Baden gehaltenen Vortrag beförderlichst enlschliessen,
damit man ihm Antwort erleilen kann.I0)

Bei näherem Zusehen finden wir im Badener Abschied vom 12. Juni 1580 das

Auftreten des päpstlichen Gesandten vor den Boten der V Orte wirklich erwähnt. Die

genannten Herren ermahnen nämlich die Regierung von Zug, die Abschaffung des
Konkubinats hei ihren Prieslern unverzüglich an die Hand zu nehmen, weil der Papst
sie schon früher dazu aufgefordert «und jetzt abermals durch seinen Gesandten
darum gebeten habe.11»)

') Mayer: Das Konzil von Trient und die Gegenreformation in der Schweiz. Stans, 1901.
Bd. I. S. 270.

-j Schweizerisches Museum. Aarau, 1810. S. 193 ff.
•!) Scotti : Helvetia Sacra. Maeerata, 1642. Deila Nuntiatura Helvetica, pag. 12, und Schweiz.

Museum 1816. S. 209.
4) Annales oder Gründliche Beschreibung der fürnembsten Geschichten und Thaten. Bern,

1627. H. Teil, S. 270.
'-) Helvetische Kirchen-Geschichten. Zürich, 1707. Bd. III, S. 913. Stettier, Hottinger und

Laufler datierten überdies den betreffenden Abschied fälschlich mit dem 14. Heumonat.
'•) Beschreibung Helvetischer Geschichte. Zürich, 1737. X. Teil, S. 246.
') Histoire de la Confédération Suisse. Genève, 1841. Vol. XII, pag. 181.
8I Geschichte der Einführung der Nuntiatur in der Schweiz. Baden, 1848. S. XXII. Snell

versetzt die Tagsatzung ebenfalls fälschlich in den Juli.
') Helvetia. Aarau, 1833. Bd. VIII. S. 77.

Eidg. Abschiede. IV, 2, S. 721.
") Eidg. Absch. IV, 2, S. 717.
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Wäre trotz dieser Angaben noch ein Zweifel an Bonhomini's Aufenthalt in Baden

möglich, so müssten ihn jene zwei Briefe beseitigen, welche der Bischof von Yercelli
den 24. Juni 1580 von Baden aus an den Propst und die Begierung von Freiburg
richtete.1) Die in ersterein Schreiben erwähnte Thalsache, dass der Schullheiss von

Affry einen wichtigen Brief, den er offenbar schon seit dein 12. Juni bei sich trug,
nicht vor dein 24. Juni dem Nuntius übergab, lässt darauf schliessen, dass der päpstliche

Gesandte erst kurz vorher am Tagsatzungsorte eingetroffen sei.

Weil der Vortrag Bonhomini's den Boten der V Orte abschriftlich zugestellt wurde,
so erwähnt der Abschied von all den Anliegen, die den Nuntius nach Baden und in die

Versammlung der katholischen Abgeordneten führten, nur ein einziges: die Abschaffung
des Konkubinates bei der Priesterschaft. Aber auch diese Angabe ist in eine so knappe
und wenig hervortretende Form gehüllt, dass Professor Mayer sich veranlasst sah, zu

behaupten: «Wir haben keine Nachrichten darüber, welche Schritte Bonhomini
(in Baden) that.»2)

Angesichts der Lücken, welche die gedruckten Abschiede bezüglich der Yerhand-

lungsgegenstände des Nuntius aufweisen, und angesichts der Unklarheiten und Irrtümer,
die sicli an Bonhomini's Auftreten an fraglicher Tagsatzung knüpfen, dürfte es angezeigt

sein, die einschlägigen Aktenstücke im Wortlaut zu publizieren, und benützen wir hiefür
die Originalien des Landesarchives Nidwaiden.

I. Die Entschuldigung des Nuntius durch liitter Melchior Lussi
vor den Boten der XIII Orte.

Vf disem Tag bat Herr Landammann Lussi von Vnderwalden vß Bevelch deß

hochwürdigen Fürsten vnd Herren, Herren Johan Francisais, Bischöfen zu Werzell, vus

fürbracht: Demnach wolgeinelter Herr Bischof verndrigs Jars von Bäpsllicher Heyligkeit
zu einem Nuntio in disere Land verordnet"), vnd er vf verndriger Jarrechnung er-
schinen4), vnd sin Credent/, vnd Bevelch5) erscheint [— darlhui], vß waß Bevelch er von

Bäpsllicher Heyligkeit alliar in disere Land verordnet vnd geschickt worden, nämlichen
das er die Küchen, Priester vnd Geistlichen irs vnordenlichs Lebens reformieren solle,
so werde er docii hericht, das er von etlichen in Verdacht, als solle er allerley Vnruwen
in einer loblichen Eydgnosehaft anrichten0), welches aber nil sye, dan er noch bißhar
nülzil anders noch wylers fürgenommen, dan was sin Credent/, vnd gegebner Bevelch

') Berthier 1. c. S. 37 und 156.

s) Mayer, I. c. S. 271.
3) Die Ernennung erfolgte durch Gregor XIII. mittelst Breve vom 2. Mai 1579.

J) Die Jahrreclinung nahm zu Baden den 28. Juni 1579 ihren Anfang; der Nuntius traf jedoch
erst den 9. Juli in Baden eiu und hielt andern Tags eine Ansprache an die Gesandten der katholischen
Orte. Mayer, I. c. S. 229. Der bezügliche gedruckte Abschied (IV, 2, 687) schweigt leider über den

gauzen Vorgang.
') Von den zwei Credenzbriefen, beide datiert mit dem 27. Mai 1579, ist der eine an Luzern

allein, der andere an die VII Orte insgesamt gerichtet. Abgedruckt im Archiv f. Schweiz. Beformations-

geschiehte. 1872, Bd. II, S. 53 und 54.

'•) Die Beschwerde wurde auf einer Spezialkonferenz der vier evangelischen Städte zu Aarau den

l. Febr. 1680 festgesetzt und dann auf der gemein-eidgenössischen Tagsatzung zu Baden den 25. Febr.
1580 vorgebracht.
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vermag. Deßhalb sin. anstatt wolgemelts Herr Bischofen, gantz fründlich Pitt, man
wellte Ir Gnaden diß Orts für entschuldiget haben.

Zum andern sy er mich in Erfarung konien, das etliche Ort ein Bedurens vnd
Verwunderens haben möchten, das er by inen für passiert vnd nit inkert bette. Sye
mich nit büßer nach mißlniwender Meinung, dan er siner Geliigenlieil nacli Ort vnd
Platz suchen miißen, damit er täglichen sin Gebät vnd Gottsdienst verbringen könne.

Zum dritten, belräfiend das Wörth Ilerelici, sye er verslendiget worden, das

man im dasselbig vil änderst vßlegen welle, dan aber Ir Gnaden Verstand vnd Meinung
nie gewässen, vnd so man zu wüssen begäre, wie söllich Wörth zu verslan. welle er
dasselbig wol anzeigen, mit Pitt, man welle an irer Verantwurlung ein Vernügen haben.1)

Söllichs seil jeder Bot an sine Herren vnd Obern gelangen lassen.

IT. Bäpst,lieber Heyligkeit Nuntij Fürtrag [vor den Boten der Y Orte].

Großmechtig, gestreng, edel, vest, fürsichtig, wyß, sonders hochehrend Herren!
Ob ich glychwol mit vilen Gschäften beladen, vnd wenig Zyt darzu gehept, dan

ich mich in wenig Tagen zu Ynßbrugg vnd Chur, nit cleinfüegen Sachen halb, sollen
finden lassen2), so hab ich doch nil wellen vnderlassen, allhar vf dise Tagsatzung gen
Baden ze komen vnd in Namen Irer Majestät3) üwer hochgeachlen Ilerrligkeiten heimb-
zesuchen vnd zu begriielzen, deren gnädigislen, väterlichen, guthertzisten Willen
vnd Liebe, so sy zu üwer Herrligkeilen tragt, mer dann zuvor befunden vnd
versichert werden. Dann wenig zuvor, ob ich wider hierüber das Gebirg komen, bin ich
zu Rom gewesen4), da ich dann befunden, Ir Heyligkeit [sei] allergnädigist bereit,
üwer Ilerrligkeiten wilfärigs ze thun vnd sy in allen fürfallenden Sachen in Gnaden zu

bedenken vnd iiwerm Vaterland alle Ehr vnd Konnnligkeilen, glych als wol in
weltlichen als auch in geistlichen [Dingen,] zu befördern. Vnd derwegen hat sy wellen,
das in Ir Heyligkeit Nauien ich persönlich alle Beförderung üch anerbiete, vnd das ich üch

alle die Gnaden vnd Gullhalen, so mir als eim Diener des heiligen, apostolischen Stuls

nützlich, niilleilen solle.
Derhalben sollen üwer Ilerrligkeiten gantz wol betrachten vnd zu Hertzen füeren,

die großen Gnaden, so von Gott dem Allmechtigen üch angepolen, indem das üwer

') Es ist also nicht richtig, dass Lussi dem Worte Heretici einen «wohlmeinenden» Sinn habe

unterschieben wollen. Stettier, I. c. S. 270. Lauffer, 1. c. S. 247. Snell, 1. c. S. XXIII.
Die Klagen, auf welche der zweite und dritte Punkt der Erwiderung Bezug nimmt, finden sich

im gedruckten Abschied vom 25. Eebr. 1580 nicht vor. Der zweite Klagepunkt ergieht sich jedoch
aus dem fünförtigen Abschied vom 16. Febr. 1580. Es war vor allem Bern, das diese Klage erhob.
Um derselben im allgemeinen den Boden zu entziehen, wählte Bonhomini für seine diesmalige Reise
nach Baden absichtlich den Weg über Zürcliergebiet.

2) Bonhomini schrieb den 24. Juni 1580 an Propst Schnewly in Freiburg: De mei adventus
die nihil certi possum ad te scribere; Curia eeim mihi repetenda est, inde Oenipontuiu proficiscendum.
Um den Ruin des Bistums Chur zu verhindern, sollte der Nuntius den dortigen auf Scliloss Fürstenhurg
residierenden Bischof bewegen, nach Chur zurückzukehren oder abzudanken. Vorläufig wollte ihm keines
von beiden gelingen. Nach Innsbruck begab sich Bonhomini erst im Oktober.

®) Ausserordentlicher Weise wird hier vom Papste statt „Heyligkeit" der Titel Majestät gebraucht.
4) Ende April und Mai.
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[Herrligkeiten] des gnädigislen väterlichen Willen, so lr Heyligkeit tragt, sy euch ein
Diener, Mittler vnd Vnterhendle r h a n d, der (ich dann so ganlz gneigt,
vnd begirig iiwer Wolfart vnd iiwers gmeinen Vaterlands Lob vnd Ehr ; dann in söl-
licheni will ich keinem, sig glycli wer er welle, hindersieh wychen, aid für mich schryten
lassen, ob ich glychwol an Geleite vnd Snfllliencia mich selbs kleinlïieg erkennen.

Derhalben, wo sy [nil] mit würgklichen Thaten irs teils hierin entgegen schryten
vnd die notwendig Refermation in diseren iiweren Landen öffnend vnd fiirbringend
vnd die Mißbrüch, so dann wider die heiligen Canones vnd insonderheit wider das

heilig Concilie zu Threndt jngerißen, widerumb abschaffend vnd hinwegneinend, so ist
gloublich zu besorgen den Zorn Gottes, das er sich leistlichen nil werde rechen solliciter
vilfalligen vnd großen Verletzungen vnd Sünden, so täglich in dißeren üweren Landen

begangen werden, die dann nun so vil desler schwärer vnd grösser werdeul, indem
das lr Heyligkeit üch hiermnb sonderbare Briefe zugeschickt1), vnd von mir nun
mermalen angehalten vnd gewarnet worden ; derwegen sy by göttlicher Majestät, wovehr
sy das lenger verzugend, keiner Verantwortung wärt sin wurdent.

Sy sollend ouch bedenken, das wo die Förchl Gottes nil ist, oftermaln die großen
Künigrych vnd großen Potentaten der Welt ougenschynlich zu Grund gegangen
vnd in lelst Verderben komen. Derhalben so ist es nunmer Zyt, das ir üch enl-
schließent so jenig, so zu der Ehr Gottes vnd Revermation vnd Verbesserung der

Geistlichen, vnd was zu iiwer vnd üwern Völkern Seel Säligkeit reicht vnd dient, dapfer
an die Hand ze nenieu vnd daran obhallen vnd handhaben.

Vnd sovil dann mich belangt, thun ich iiwer Herrligkeiten hiemil zu wüssen, das

ich k e i n s w e g s h i e r u m b mit inen zanken will, noch einiche Sachen für-
nemen noch handien will, dasjenig wider iiweren Willen sig-), sonders inen allein das-

jenig fiirschlachen vnd ermanen, das mich würl notwendig bedunken zu Erhaltung der
heiligen Canones vnd des heiigen, gehaltnen Concilie zu Thriendl, vnd wo sy dann

daran wurden Verhindernus thun, so will ich mich doch desse gegen Gott dem All-
mechligen entschuldiget haben vnd will söllichs, wie ich dann ze lliund schuldig, es Ir
Bäpsllicher Heyligkeit zu wüssen thun; dann so ich die Warheit reden soll, so ist warlich
noch wenig fruchlbarlichs ußgericht, wie sy selbst wol wüssent, ob ich
mich glychwol vil beiniiegl hab, vnd man sieht wol von wegen der Priesteren Byschläferen,
die dann glych vor ininer Ankunft jn dem Ort Lutzern vnd schier allerdingen ouch zu

Fryburg vertrieben worden. Sunst ist nüt anders namhafls ußgrichl worden.

Das aber nun das allerbösl ist, das ich mit großem Kommer vnd Leid vernommen,
das dem Bericht vnd Relation, so ich Ir Bäpsllicher Heyligkeit geben, das die Priester
von söllichen, s c h w ären, ärgerlichen S ii n d des C o 11 c 11 b i n a t z

abgestanden vnd gelediget, geslraeks zuwider in etlichen Orlen nienachkomen noch gehorsamet
worden; vnd dan in etlichen andern Orten, da haben etliche Priester glychwol einmal
die Jiingkfrowen von inen thun, so habend sy doch dieselbigen glych widerumb zu inen

genommen. Derhalben so gelangt an üwer Herrligkeiten min ganlz fründlichste Pitt

') Archiv, I. c. S. 42 ff.

2) An pielung anf den Widerstand, den er in diesem Punkte bei den fünf Orten, namentlich
aber bei Luzern im Januar 1080 gefunden. Mayer, I. c. S. 262 u. 264. — Abseh. IV, 2, S. 698 u. 701-
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vnd Ermanung, ir wellen dieser min hierin gegebnen Ordnung dermaßen styf vnd

vest obhalten, das keiner in söllicher schwärer St'ind vnd Lasier vnd ougenschynlichen
Ërgornus mer dürfe fiirfaren vnd leben.

Es wiirt ourh gant/. Unehlichen von Noten sin, das man gepürend Inseehen Ihun
well von wegen I n b e s c h 1 i e s s u n g der F row en Klöstern, weliche dann von
dem heiligen Concilie zu Threndt ußtruckenlich by dem Pan gepoten worden1), zudem
das söllichs mer dann notwendig zu Yerhiietung so viler großen Sünden, so fleischlicher
Werchen halb in den Clöslern vnd Coltshüßeru begangen werden, wie man dann bv

derwylen hört, das jetzt in einem dann in andren Clöslern Kinder geboren werdind,
one die, so dann jnkheim verschwigen blyben vnd villichl etwan zu Zylen mit lüfelischen
Künsten verderbt vnd vmbbracht werden!, in massen es nun nil zu erzellen ist, welchem
hochem Übel, allein mit der angesechnen Inbeschliessung wol für zekomen.

Man hat ouch glychfals Fiirsechen ze lliun, das doch nit also ein lychtlich Ding
ist, wie etlich vermeinen wellend, das k e i ne W y b e r vnderm Schyn einer Küchin,
Beschließerin aid derglychen Diensten in der München Clöslern geduldet werdend,
dann sy mit diser Gelegenheit \ i 1 Zyl die Concubin erhallend, vnd ob sy glych nit
solliche werend, so mögend doch vnder irem Schyn andere hinin gfüert werden. Vnd

derhalben [ist] nil one große vnd wichtige Yrsacli sölliche Mißordnung durch sonderbare
Bullen verpelen worden, das keine \Yyber in Mannen Clöslern söllent gebrucht vnd

vflenthallen werden; da ich doch by Ir Heyligkeit erlangt, wie ich vormaln üwer Herr-

ligkeiten angezeigt, das die erber vnd ehrlichen Wyber, je nach Gestalt der Sachen,

wol mögend vfenthalten werden2), dann es ist jo ougenschinlichen am Tag, das vß

söllichem Mißbruch vil Ynordnungen entspringenl, wie dann insonderheit beschecheu
zu Teinckon, Wettingen vnd Pfäflers, wie üwer llerrligkeilen selbst wol wüssent, vnd
so man denselbigen Clöslern nit Fürsechen thul, so werden sy in kurlzem gar zu

Grund gan, vnd [ich] will hiemit min Gwüßne entladen haben, indem das ich fleh den

Mangel dißer Gotteshüßern angezeigt.

So vil dann belangt die anderen zwen Houptpunclen, die ich versehinen Jars

fiirgelragen3), nämlich die Priester ze strafen vnd die Pfründen zu verlychen,
da ich nit achten will, [dass hierin] Dificullet aid Yerhindernus seye, wie ich dan verhofle,
'flan würde sich in kurlzem, Ir Bäpsllicher lleyligkeit Begeren nach, hierin entschließen
vnd der Ordnung der heiligen Canones vnd insonderheit des heiligen Concilie; vnd so
vil dester mer, diewyl ich vor mir liab. Fürsechung ze thund, das die Priester nil
tnüeßenl wyt gon. aid sonderen Costen haben, die Pfründen zu erlangen; vnd dise

Entschließung [ist] gantz notwendig, wo man nit släls in Symony, Glyßnery vnd Pann

verstrickt blyben will, wie dann sicherlichen darin fallen alle diejenigen, so die Pfründen
von Weltlichen empfachenl vnd die, so sy verlychent one der Kilchen Aulorilet vnd
Gwalt.

') Sessio XXV, De reformatione cap. V.
2) Bonhomini hatte, offenbar dem Drängen der fünf Orte nachgebend, im Januar 1580 obige

Bewilligung erwirkt, zeigt nun aber, dass dieselbe missbraucht worden sei und daher wieder zurückgezogen

werden müsse. Vgl. Absch. IV, 2, S. 698 u. 701.
*) Aut dem Tag der VII kath. Orte zu Lnzern den 29. Okt. 1579. Absch. IV, 2, S. 693.



Es fallt mir ouch zu, üwer Herrligkeiten anzuzeigen, diewyl hievor in üwerm
Namen by Bäpstlicher Heyligkeil angehalten worden, von Vfriclitung eines Je suwy
lise hen Co legi um s zu Luggar us mit Zulhun der Bropstey zu Lowis vnd deren

zu Luggarus,') da kan ich nil wüssen, was doch jetz für Dilicultet aid Verliindernus by
ücli ingerißen, diewyl doch Ir Heyligkeit zufriden, solüchs vfzurichten vnd sy selbs den

notwendigen Coslen darzethun, vnd üeh nütz anders bedarf, dann allein das [ihr] Ir
Heyligkeil schrybend, das man das Ort aid Closler zu Sant Francisco dem Colegio der
Jhesuiten zugstellt, vnd das man die Bropstey zu Sant Cathrina zu Luggarus dem Col-

legio ouch inlybe, welliehes doch nil eines großen Jnkomens ist, zudem das Vater vnd
Son, so jetz jetzunder vngebillicher NVyß [sie] besitzend, vnd in Stüter Verpanung der
Kirchen sind, schon vor miner guter Zyl sich jngelassen, selbige Bropstey zu übergeben
mit Bescheidenheit, das dem Son den halben Teil des Inkomens jiirlichen one Wylers
gefolgen möge, wovehr mit üwer Herrligkeiten Gunst vnd Willen beschechen sige etc.

Vnd wovehr üwer Herrligkeiten hierin spenig wurden sin, so besorgen ich, sy wurden

gegen Gott dem Allmechtigen schwere vnd große Rechnung geben müeßen der

grossen Gnaden vnd Gullhaten, die man verhindert an söllichen Orten, da man der-
glychen geistlicher Beförderung vnd Hilf gantz notwendig.

Was dann belangt die Props ley Thor ell zu Lowis, diewyl jetzunder einer
von Ir Heyligkeit genamset, ime übergeben vnd derselbigen rechtmeßiger Weyß intu-
liert worden2), so söllent üwer Herrligkeiten in allweg bill ich versuchen, das der, so

jetzmaln selbige Bropstey vnbefüegter Wyß besitzt, dieselbige lasse vnd dein sy
rechtlichen zugehört vnd jnlituliert, zustellen, übergebe vnd sich hietnit vß dem Bann, darin

er nun leider zwey Jar lang gelept, entledige, mit öffentlicher Argwonung, ob villicht
etwas anders widerwerligen Religion in im stecken möcht, diewyl doch das heilig
Concilie zu Triendl endlichen zugibt vnd vermag, das wellicher über ein Jar lang im
Pann verharret vnd blypl, solle gestraft werden, wie einer, der ein Herelicus vnd von
der Küchen ein abgesiindert Glid3), vnd so vil mer gepi'irt sich üwer Herrligkeiten, hierin
Insechen ze thun, diewyl der, dem sölliche Propstey rechlmesigcliehen zugestell, dem

Lowißer, so die vnbelüegter Wyß bsetzt, den gebürlichen, billichen Hosten vnd er-
liltnen Schaden abtragen, der doch zu Lowis wandlet vnd mit mengclichem öffentlich
handlet, mit großer Ergernus alles Volks, inmaßen sich mengclich verwundert, das

man söllichs zulasse.

Betreffend die Sach von Sitten vnd Wallis, dann den Herren von Lutzern
verschines Jenners4) vf ir Entsprechung volkomlich Bericht geben vnd ouch Ir Biipslliche

1) Absch. IV, 2, S. 1273. Eine bezügliche Zuschrift au den Papst war von den fünf Orten
schon zu Baden den 15. November 1579 beschlossen und ein ähnlich lautender Antrag auf der
Konferenz der VII Orte zu Luzern deu 19. April 1580 gestellt worden.

2) Oer Papst berichtete in einem Breve vom 14. Dezember 1577 an die VIII katli. Orte, dass er
die Propstei Santa Maria zu Torello bei Lugano seinem Staatssekretär, dem Kardinal von Como, verliehen
habe. Der Landvogt vergab jedoch dieselbe an Cesare Trevano zu Gunsten seines Sohnes Jakob,
worauf sich der Papst in einem Breve vom 10. Mai 1578 hei den VII Orten beschwerte. Da Trevano
trotzdem nicht auf die Propstei verzichten wollte, so verhängte Bonhomini über ihn den Bann. Absch.

IV, 2, S. 1223. Archiv, 1. c. S. 50.

'") Sessio XNV, De reform, cap. 111.

4) Auf der Conferenz der fünf Orte zu Luzern den 19. Januar 1580. Absch. IV, 2, S. 702.
Der Landeshauptmann entschuldigte sich im Namen des Bisehofs und der Landschaft, dass man dem

Nuntius das Betreten der Stadt verboten.
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Heyligkeil üwer Herrligkeiten hieruinb ein sonderbaren Brefe geschickt1), so will ich
'Ht undertaken, min Wolmeinung hiezu ze reden, diewyl ich doch des angesprochen
würt. Nämlichen, diewyl die Herren von Wallis sampl Herren Bischofen vnd insonderheit

die Statt Sitten ire verordnete Gsandlen biß gen Lutzern geschickt, sich verlüffner
Sachen zu veranlwurlen, vnd mir noch Satisfaction vnd Yernüegung geben : derwegen
so mögenl sy (wo es inen gefellig) gesagten üwern Eid- vnd Pundsgnossen zuschryben,
das ir vf min selbst eigen Begeren, kein wyler Demanslration vnd Erzeigung ze thund
hegärend, indem das man wider den heiligen, apostolischen Stul gehandlet, (glychwol
'n miner cleinfüegen Person vnd als ein Diener verletzt) vnd das sy sollten zu sondern
Gnaden vnd Gunsten vfnemen, das ich helle mögen nach ein[em] sonderbaren Gwaltsbrief,
[den ich] von Ir Heyligkeil darumb hall, die Statt Sitten zu interdicieren, oder wie man
reden möcht, den heiligen, göttlichen Emplern Yfschupf zu gend ; deß ich mich aber
doch fry eigens guten Willens vß sonderbarer Neigung vnd Gutwilligkeit enthalten liab.
Jedoch hie, diewyl ich hievor begert, das die Zwen, so mir entgegen komen vnd die
Ynbescheidenheit gebracht, wie (ich wiissenl, vnd aber nie sich gegen mir erzeigt, das

sy sych doch entschließend, gesagter beider Menner, wenn ich gen Fryburg komen,
zu mir ze schicken, so werden sy niils anders dann alle Fründligkeit by mir befinden
mit sampt Yerzychung ires Fälens, vnd ich werde dann hiermit vernüegt sin. Wo aber
sölüchs nit beschechen sollte, wurden ir nil können fürkomen von Ehr vnd Beverentz

wegen des heiligen, apostolischen Sluls, den Sachen wyter nachzefragen.

Hieby kann ich ouch nit vnderlassen, üwer Herrligkeilen zu Sinn ze legen, das

ich mer dann vergwüsset bin, das in gesagter Statt Sitten eben vil des 11 ü w-
glöubigen Somens, vnd wol zu besorgen, das [derselbe] je lenger je mer inwurtzlen
möcht ; dadurch nit allein die Statt, sonders ouch das gmein Landvuolk zu Abfall vnd
Verderben komen möcht. Derhalben gut were, das ir als die Hochverslendigen,
gesagte üwere Pundsverwandlen mit besten Fügen, wie üch zum gfelligislen, zu slifer
Obhaltung in Glaubenssachen ernstlichen gepäten vnd ermant hetten.

Dalum, Baden vf Johannis des heiligen Toüfferstag Anno 1580.

III. ßeschluss der Boten ans den Y Orten.

Jeder Bot von den fünf Chalolischen Orten weist sine Herren vnd Obren zu

beachten, das angezogen worden, das von hochen Nöten vß vilen beweglichen Vrsachen, dass
vnser gelrüwen liehen Eidgnossen von Zug mit iren Priestern verschaffen, das sy ire
Schlafjungkfrouwen glychfals wie inen in den vier Waldstetten beschechen, von inen
Hiun vnd von den Oberkeiten uß dem Land verwyßen werden, diewyl Bäpstlicher Heylig-
keit vor etlichen Jaren in sinem Schryben vns den Siben Catolischen Orten darumb
H'ui jüngsten Grichl ermant2) vnd jetzt abermalen durch sin Bolschaft gepäten haben,
damit man den Zorn Gottes über vns bewegen lasse ; wo nil, wurden die vier Waldstett
n't können fürschrilen, vß eidgnossischer brüederlicher Trüw vnd Liebe ire Gsandten
für ire höchste Gwalt darumb zu schicken, guter Hoffnung vnd Zuversicht, sy werden

') Breve Gregor» XIII. an die sieben Orte vom 13. Februar 1580. Archiv, l. c. S. 55.
s) Breve Pius V. vom 6. September 1569. Archiv, I. c. S. 39. — Gregor XIII. erliess wieder

®'n ähnliches Mahnschreiben an Liuern den 3. November 1578.
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in einem sollichen gotlgefelligen Werk sich von den vier Waldstetten nit sonderen,
vnd sy mit Botschaft darumb zu inen zu schicken verners Gostens, Müey vnd Arbeyt
überheben.

IV. Ratschlag der Regierung von Nidwaiden über den Abschied der
Jahrrechnung zu Raden.

Bäpstlicher Heyligkeit Nuncio Verantwortung halb, laßt man dieselbig also

beiiben.
Die fünf Orte sollen Zug vnd Solothurn anhalten, das sy, glich als wir, die

Goncubinen hinweglhun sollen.
Vnser Gsandter soll obhallen, das das Collegium zu Luggar us ein Fürgang

neme. E. Wymann.

Miscellanea.

Im Archiv des Schlosses Toffen befindet sich ein Fragment der bernischen
Seckeimeisterrechnung des ersten Halbjahres von 1546. Darin sind unter den Ausgaben zu Fronfasten

von Fastnacht und Pfingsten 2 Posten eingetragen, die hier erwähnt sein mögen. Es

erhalten beide Male die Pröpstin von Wangen XII X ß und Doctor Valerius XXX S".

Dass in der Benedictinerpropstei Wangen unerbauliche Zustände herrschten, berichtet
Anshelm, wenn er von einer prepstin spricht (I. 225). Es ist Tillier mit Eecht, vorgeworfen
worden, dass er diesen Ausdruck harmlos auffasste, als ob es sich um ein Frauenkloster
handelte (II. 531). Und nun hier, in einem offiziellen Aktenstücke, doch diese sonderbare

Bezeichnung
Der zweite Posten betrifft den Chronisten Valerius Anshelm. Es geht daraus bestimmt

hervor, dass er — im Genuss einer jährlichen Pension von 120 & — zu Pfingsten (Mitte
Juni) 1546 noch lebte, womit auch stimmt, dass er den Tod des am 1. August 1546

verstorbenen Prädicanten Erasmus Ritter verzeichnen konnte. Am 21. Februar 1547 geschieht
seiner Witwe Erwähnung. Anshelm ist demnach zwischen dem 1. August 1546 und

21. Februar 1547 gestorben. (Anshelms Chronik, Einleitung p. XII. A. Fluri, Berner
Taschenbuch auf 1901, p. 193.) W. F. r. M.

Kedaklion: Prof. Ür. W. F. von Mülinen in Bern.— Bruck und Expedition K.J. Wyss in Bern.


	

